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Beschlussvorschlag 

1. Die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf des 
Bebauungsplans (B-Plans) Nr. 76/22 „Pflege- und Gesundheitszentrum Schwarzer 
Weg“ eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und werden wie folgt behandelt: 
- siehe Ergänzungsblätter 1 bis 3 zu diesem Beschluss - 
Über die aufgeführten Einzelbeschlüsse wird innerhalb einer Abstimmung zu dieser 
Beschlussvorlage entschieden. 

 
2. Der geänderte B-Plan-Entwurf und seine Begründung sollen erneut öffentlich ausgelegt 

werden. Hierzu wird gemäß § 4a (3) Satz 2 BauGB bestimmt, dass Stellungnahmen nur 
zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können. 

 
 
 
 
 

Beratungsergebnis 
Gremium Sitzung am TOP 
   
 

einstimmig mit Stimmen-
mehrheit ja nein Enthaltung 

laut 
Beschluss-
vorschlag 

abweichender 
Beschluss 
(Rücks.) 

       
 

  



Sachverhalt 
Zum Entwurf des B-Plans fand in der Zeit vom 16.11. bis 15.12.2023 die 
Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Parallel dazu wurden sowohl die von der Planung berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Nachbargemeinden als auch das 
Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte beteiligt. Der 
vorliegende Abwägungsbeschluss behandelt alle Stellungnahmen, die für die Planung 
relevante Sachverhalte enthalten. 
Aufgrund der gegenüber dem Planentwurf geänderten Planungen des Vorhabenträgers in 
Form eines Verzichts auf den Neubau des Seniorenheims und Pflegehotels sowie der 
Absicht, im Obergeschoss des geplanten Neubaus des Gesundheits- und 
Ernährungszentrums nunmehr ein Pflegehotel sowie betreute Seniorenwohnungen 
unterzubringen, bedarf es einer nochmaligen öffentlichen Auslegung des B-Plans. Da die 
nicht von diesen Änderungen bzw. den im Ergebnis des Abwägungsbeschlusses noch zu 
klärenden Sachverhalten betroffenen Festsetzungen hinreichend abgestimmt sind und nicht 
noch einmal zur Diskussion gestellt werden sollen, wird die Möglichkeit der Abgabe von 
Stellungnahmen zum geänderten Entwurf nur auf die Änderungen bzw. Ergänzungen 
bezogen. Das bedeutet, dass für die übrigen Festsetzungen das Planverfahren als 
abgeschlossen betrachtet werden kann, soweit keine bislang nicht vorhersehbaren neuen 
Aspekte auftreten. Dies betrifft insbesondere die für das Bestandsgebäude ergänzend 
vorgesehenen Nutzungen, für die somit ein vorzeitiges Baurecht gemäß § 33 BauGB 
besteht. Voraussetzung dafür ist allerdings noch der Abschluss des Durchführungsvertrags 
zum Vorhaben- und Erschließungsplan mit dem Vorhabenträger. 
Finanzielle Auswirkungen abweichend vom Haushaltsplan 
Im laufenden Haushaltsjahr:   In Folgejahren:  
  
x Nein     x Nein        

 Ja      Ja  einmalig  jährlich 
                  
Ergebnishaushalt:    Ergebnishaushalt:    
Produkt/ Konto : 

  
Produkt/ Konto: 
  

 Aufwendungen Erträge     Aufwendungen Erträge 
Alt: 0 € 0 €   Alt: 0 € 0 € 
Neu: 0 € 0 €   Neu: 0 € 0 € 
                  
Finanzhaushalt:     Finanzhaushalt       
Produkt/ Konto :               
Maßnahme-Nr.:              
 Auszahlungen Einzahlungen    Auszahlungen Einzahlungen 
Alt: 0 € 0 €   Alt: 0 € 0 € 
Neu: 0 € 0 €   Neu: 0 € 0 € 
                  

        
Finanzielle Mittel stehen: 
            

  auf anderem Produktkonto zur Verfügung (Deckungsvorschlag)   
Ergebnishaushalt: 0 € 

 
Produkt / Konto:   

  Finanzhaushalt: 0 €  Produkt / Konto:   

       Maßnahme-Nr.:   

                 
  nicht zur Verfügung (kein Deckungsvorschlag)       
        
                                
Bemerkungen:   

 

 



Anlage/n 
1 Ergänzungsblätter 1 bis 3 zur Beschlussvorlage (öffentlich) 

 
2 Verteilerliste TÖB B-Plan Nr. 76/22 (öffentlich) 

 
3 Stellungnahmen zum Entwurf B-Plan Nr. 76/22 (öffentlich) 

 
4 Entwurf B-Plan Nr. 76/22 (öffentlich) 

 
5 Begründung B-Plan Nr. 76/22 (öffentlich) 

 
6 Schallschutztechnische Untersuchung B-Plan Nr. 76/22 (öffentlich) 

 
7 Schallschutztechnische Untersuchung B-Plan Nr. 76/22_Ergänzung (öffentlich) 

 
 
 
 
 
 

Stadtpräsident    Siegel     Bürgermeister 
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Ergänzungsblatt 1 zur Beschlussvorlage VO(S)/2024/921 (Abwägungsbeschluss  
B-Plan Nr. 76/22) 
 
1. Prüfung der im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebenen Stellungnah-
men  
 
Zum Satzungsentwurf wurden im Rahmen seiner öffentlichen Auslegung keine Stellungnah-
men abgegeben.  
 
2. Prüfung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange  
 
Im Zuge der Erarbeitung der Satzung wurden die folgenden Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange beteiligt: - siehe Anlage: Verteilerliste -. Vom Amt für Raumordnung und 
Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und 
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte wurden Stel-
lungnahmen abgegeben, die für die Planung relevante Anregungen bzw. Hinweise enthalten 
(siehe Anlage: Kopien der Stellungnahmen).  
 
3. Ergebnis der Prüfung der Stellungnahmen (Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB)  
 
3.1  Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte (AfRL) 
 
a) Das AfRL sieht die Notwendigkeit, dass sich die Stadt in der Begründung zum Bebau-

ungsplan (B-Plan) mit den Programmsätzen 5.4.3 (4) Landesraumentwicklungspro-
gramm M-V und 6.3.2 (2) Regionales Raumentwicklungsprogramm MSE auseinander-
setzt, wonach Einrichtungen der Altenpflege und -betreuung vorrangig auf städtebaulich 
integrierten Standorten untergebracht werden sollen, was nach Ansicht des AfRL auf 
den Bereich des B-Plans nicht zutrifft.  
 

Beschluss zu a) 
 
Hinsichtlich des bislang geplanten Seniorenheims erübrigt sich die Auseinandersetzung mit 
dieser Thematik, da der Vorhabenträger von dessen Realisierung auf dem bislang geplanten 
Standort innerhalb des B-Plan-Gebiets absieht. Was die Integration von betreuten Wohnun-
gen betrifft, so schätzt zwar auch die Stadt ein, dass der Standort hinsichtlich seiner Lage 
hierfür keine optimalen Bedingungen bietet, es sich hierbei allerdings auch nicht um eine 
Lage handelt, die eine derartige Nutzung ausschließt. Nicht zuletzt aufgrund der Synergien 
mit der dort bereits vorhandenen Tages- und Verhinderungspflege einerseits und dem Man-
gel an hinreichenden Standortalternativen andererseits soll somit an der diesbezüglichen 
Planung festgehalten werden. Die Begründung zum B-Plan wird um die entsprechenden 
Darlegungen ergänzt. 
 
3.2  Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
 
a) Der Landkreis spricht die Empfehlung aus, die Baugebietsausweisung zu überprüfen so-

wie diese Ausweisung in der Begründung weiter auszuführen bzw. zu argumentieren. 
 
Beschluss zu a) 
 
Der Auffassung des Landkreises, wonach der Festsetzung eines Sondergebiets mangels 
hinreichender Unterscheidung von anderen Baugebieten nicht gerechtfertigt erscheint, wird 
nicht gefolgt. Entgegen seiner Darlegung ist nicht vorgesehen hier allgemeines Wohnen zu-
zulassen, sondern eine Wohnnutzung nur im Zusammenhang mit der Pflegeeinrichtung zu 
ermöglichen. Hinsichtlich der Hintergründe für die Baugebietsfestsetzung wird die Begrün-
dung ergänzt. 
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Ergänzungsblatt 2 zur Beschlussvorlage VO(S)/2024/921 (Abwägungsbeschluss  
B-Plan Nr. 76/22) 
 
b) Der Landkreis führt die Voraussetzungen für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen 

B-Plans auf und äußert abschließend, dass die Darstellung derjenigen Inhalte des 
Durchführungsvertrags notwendiger Bestandteil der Begründung ist, die für die Beurtei-
lung der Ziele nach § 12 (1) BauGB relevant sind.   

 
Beschluss zu b) 
 
Der Stadt sind die vom Landkreis aufgeführten Voraussetzungen bekannt. Der Durchfüh-
rungsvertrag wird vor Beschlussfassung des B-Plans abgeschlossen. 
 
c) Das Gesundheitsamt des Landkreises bestätigt die Nutzung der Tagespflege und der 

Verhinderungspflege, welche bereits im Bestandsgebäude im Teilgebiet 1 ausgeführt 
wird. Allerdings wird die geplante Errichtung eines Pflegeheims aufgrund der unmittelba-
ren Nachbarschaft, im Wesentlichen hinsichtlich des Metallbaubetriebs, als problema-
tisch angesehen.  

 
Beschluss zu c) 
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt nicht mehr, das Pflegeheim an diesem Standort zu realisie-
ren. Die diesbezüglichen Bedenken des Landkreises werden damit obsolet. Der B-Plan so-
wie die Begründung werden entsprechend angepasst. Im Übrigen wird auf den Beschluss zu 
3.2 d) verwiesen. 
 
d) Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht gibt es erhebliche Bedenken bezüglich der räum-

lichen Nähe zu benachbarten Gewerbebetrieben, da dies zu einem Nutzungskonflikt füh-
ren und damit § 50 BImSchG widersprechen würde. 

 
Beschluss zu d) 
 
Bezüglich dem für erforderlich gehaltenen Abstand zwischen den vorhandenen Betrieben 
und dem geplanten Pflegeheim wird auf den Beschluss zu Punkt 3.2 c) verwiesen. Zudem ist 
festzustellen, dass zwischenzeitlich das an das Plangebiet am Schwarzen Weg angrenzende 
Grundstück eines bisherigen Baubetriebs ebenfalls vom Vorhabenträger erworben wurde 
und dessen Nutzung nunmehr eingestellt wird. Somit verbleibt als derzeit relevanter Emittent 
die bestehende Bauschlosserei. Auch die Stadt verfolgt das Ziel, diese in ihren Entwick-
lungsmöglichkeiten nicht einzuschränken. Deshalb ist im Durchführungsvertrag eine Rege-
lung vorgesehen, dass künftig eventuell erforderliche Schallschutzmaßnahmen einzig zulas-
ten des Vorhabenträgers gehen und somit nicht zu einer Gefährdung der Existenz dieses    
oder eines in der Nachbarschaft zulässigen Betriebs führen darf (siehe Punkt 5.5 der Be-
gründung). Damit ist aus Sicht der Stadt hinreichend gewährleistet, dass es nicht zu Konflik-
ten zwischen den bestehenden und den geplanten Nutzungen kommt. 
 
e) Laut unterer Naturschutzbehörde (UNB) ist die Vorlage eines artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrags Voraussetzung für die behördliche Prüfung. Der Umfang der für die Erar-
beitung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags erforderlichen Untersuchungen sollte 
im Vorfeld mit ihr abgestimmt werden.  

 
Beschluss zu e) 
 
Vor dem Hintergrund des Beschlusses zu Punkt 3.2 c) wird die Fläche des Geltungsbereichs 
signifikant reduziert, sodass auch wegen der vorhandenen Grundstücksnutzung bzw. Versie-
gelung im Bereich der verbliebenen geplanten Neubebauung ein artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag aus Sicht der Stadt entbehrlich ist. 
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Ergänzungsblatt 3 zur Beschlussvorlage VO(S)/2024/921 (Abwägungsbeschluss  
B-Plan Nr. 76/22) 
 
3.3  Stellungnahme des Staatlichen Amts für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenbur-

gische Seenplatte (StALU) 
 
a)  Das StALU fordert eine historische Erkundung, um mögliche Altlastenverdachtsflächen 

zu lokalisieren. Sollten Verdachtsflächen ermittelt werden, schließen sich weitere Forde-
rungen des StALU an.  

 
Beschluss zu a) 
 
Das Erfordernis einer Altlastenuntersuchung wird entsprechend der Einschätzung zu Punkt 
3.2 e) als fraglich bewertet. Abschließend wird dies noch mit dem StALU abgestimmt.  



Verteilerliste Entwurf B-Plan Nr. 76/22 „Pflege- und Gesundheitszentrum Schwarzer 

Weg“ 

 
1. Staatl. Amt für Landwirtschaft und Umwelt               

Mecklenburgische Seenplatte     
Neustrelitzer Str. 120        
17033 Neubrandenburg              
Poststelle@stalums.mv-regierung.de  
 

2. Forstamt Neustrelitz                                         
Wilhelminenhof 6  
17237 Blumenholz 
neustrelitz@lfoa-mv.de                         
                                                                               

3. Straßenbauamt Neustrelitz 
Hertelstraße 8 
17235 Neustrelitz 
sba-nz@sbv.mv-regierung.de 
 

4. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 
für das östliche Mecklenburg-Vorpommern 
Katharinenstraße 48 
17033 Neubrandenburg 
info@neubrandenburg.ihk.de 
 

5. Handwerkskammer 
Friedrich-Engels-Ring 11 
17033 Neubrandenburg 
info@hwk-omv.de 
 

6. Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ 
Ihlenfelder Str. 119 
17034 Neubrandenburg 
wbv-nb@wbv-mv.de 
 

7. Stadtwerke Neustrelitz 
Wilhelm-Stolte-Straße 90 
17235 Neustrelitz 
info@stadtwerke-neustrelitz.de 
 

8. Deutsche Telekom Technik GmbH 
Dresdner Str. 78 
01445 Radebeul 
M.Hundt@telekom.de 
 

9. Vodafone Kabel Deutschland GmbH  
Eckdrift 81 
19061 Schwerin 
koordinationsanfragen.de@vodafone.com 
 

10. Mecklenburg-Vorpommersche-Verkehrsgesellschaft mbH 
Quitzerower Weg 13e 
17109 Demmin 
info@mvvg-bus.de 
 
 
 



11. B.B. Reisen GmbH 
Gewerbepark Ost 15 
17235 Neustrelitz 
info@becker-strelitz-reisen.de 

 
12. ELS Eisenbahn Logistik und Service GmbH 

Augustastr. 33 
17235 Neustrelitz 
info@els-railservice.com 
 
 

 
       



 

 
 

Hausanschrift: 
Neustrelitzer Str. 121 
17033 Neubrandenburg 

Telefon:  0385 588-89300 
E-Mail:    poststelle@afrlms.mv-regierung.de 

 

Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Mecklenburgische Seenplatte 
 
 
 
 
 
Amt für Raumordnung und Landesplanung ∙ Neustrelitzer Str. 121 ∙ 17033 Neubrandenburg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zwischenbescheid zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
76/22 „Pflege- und Gesundheitspark Schwarzer Weg“ der Stadt Neustrelitz 
Hier: Planungsanzeige gemäß § 17 Abs. 1 LPlG M-V 
 
Die angezeigten Planungsabsichten werden beurteilt nach den Grundsätzen und Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung gemäß dem Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpom-
mern (LPlG M-V), dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-
V) vom 27.05.2016 sowie dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische 
Seenplatte (RREP MS) vom 15.06.2011. 
 
Folgende Unterlagen haben vorgelegen: 

 
 Planungsanzeige per E-Mail vom 20.11.2023 
 Planzeichnung inkl. Vorhaben- und Erschließungsplan (Entwurf), Stand: 11/2023 
 Begründung (Entwurf), Stand: 11/2023 
 Schallschutzgutachten, 12.02.2023 
 Schallschutzgutachten Ergänzung, 19.07.2023 

 
 
1. Sachverhalt: 
Die Stadt Neustrelitz beabsichtigt die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans im 
östlichen Stadtgebiet Kiefernheide mit einer Gesamtgröße des Plangeltungsbereiches von 0,69 
ha. Ziel ist die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen für den Bau eines Gesundheits- 
und Ernährungszentrums mit Seniorenheim und Pflegehotel. 
Der Vorhabenstandort befindet sich in der Sackgassenstraße Schwarzer Weg zwischen den 
Bahngleisen und dem Gewerbegebiet „Schwarzer Weg/ehem. Komplexbauleitung“. Die nähere 
Umgebung ist durch gewerbliche Nutzung sowie einem großen Garagenkomplex geprägt 
 
2. Prüfung: 
2.1 Für die landesplanerische Beurteilung sind folgende raumordnerische Erfordernisse von Be-
lang: 
 
Gemäß Programmsatz 3.2(3) LEP M-V i.v.M. Abbildung 7 ist Neustrelitz als Mittelzentrum fest-
gelegt. (Ziel der Raumordnung) 
 
Programmsatz 3.2(5) LEP M-V besagt, dass der Standort zentralörtlicher Einrichtungen in der 
Regel der Gemeindehauptort ist. (Ziel der Raumordnung) 

Stadt Neustrelitz 
Amt für Stadtplanung  
Wilhelm-Riefstahl-Platz 3 
17235 Neustrelitz 
 
per E-Mail: stadtplanung@neustrelitz.de 
 

Bearbeiter:                   Frau Slowikow 
 
Telefon:                     (0385) 588-89306 
 
E-Mail:                           julia.slowikow@ 
                          afrlms.mv-regierung.de 
 
ROK Reg. Nr..:                        4_147/23 
 
Datum:                                  05.12.2023 

mailto:stadtplanung@neustrelitz.de
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Gemäß Programmsatz 4.2(4) LEP M-V sind die Zentralen Orte Standorte für altersgerechte 
Wohnanlagen und Pflegeeinrichtungen mit überörtlicher Bedeutung. (Ziel der Raumordnung) 
 
Gemäß Programmsatz 4.1(5) LEP M-V sind die Innenentwicklungspotenziale sowie Möglichkei-
ten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen. Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat 
die Ausweisung neuer Siedlungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen. 
Ausnahmen davon sind nur möglich, wenn das Vorhaben nachweislich 
- immissionsschutzrechtlich nur außerhalb der Ortslage zulässig ist oder 
- aufgrund seiner spezifischen Standortanforderungen an die Infrastruktur 
nicht in Innenlagen bzw. Ortsrandlagen realisiert werden kann. (Ziel der Raumordnung) 
 
Auch gemäß Programmsatz 4.1(2) RREP MS ist der Nutzung erschlossener Standortreserven, 
der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel Vorrang vor der 
Ausweisung neuer Siedlungsflächen einzuräumen. 
 
Gemäß 5.4.3(4) LEP M-V soll bedarfsgerecht in allen Teilräumen eine Versorgung mit stationären 
Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe, vorrangig in den Zentralen Orten, sichergestellt 
werden. Neue Standorte von Einrichtungen sollen städtebaulich integriert werden und sich an 
den Vorgaben der Pflege- bzw. Altenhilfesozialplanung der kreisfreien Städte und Landkreise 
orientieren.  
 
Auch gemäß Programmsatz 6.3.2(1) RREP MS soll in allen Teilräumen ein qualitativ hochwerti-
ges Angebot an ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen zur Pflege älterer 
Menschen gesichert und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.  
Dabei sollen gemäß 6.3.2(2) RREP MS stationäre Einrichtungen der Pflege älterer Menschen 
vorrangig an städtebaulich integrierten Standorten in Zentralen Orten angesiedelt werden. 
 
2.2 Die Prüfung der Unterlagen hat Folgendes ergeben: 
 
Es ist festzustellen, dass das Vorhaben als Angebotsausbau im Bereich der Daseinsvorsorge 
von zentralörtlicher Bedeutung ist. Der Vorhabenstandort befindet sich im Mittelzentrum Neustre-
litz. Somit beachtet die Planung die Ziele der Raumordnung aus 3.2(3) und 3.2(5) LEP M-V.  
 
Der Ausbau des Angebots altersgerechter Wohnanlagen und Pflegeeinrichtungen sowie die 
Nachverdichtung einer erschlossenen Standortreserve im Stadtgebiet entspricht den Pro-
grammsätzen 4.2(4), 4.1(5) LEP M-V (Ziele der Raumordnung) und 4.1(2) RREP MS. 
 
Seniorenpflegeheime und betreutes Wohnen sind stationäre bzw. teilstationäre Pflegeeinrichtun-
gen, die bedarfsorientiert, städtebaulich integriert und möglichst in günstiger Zuordnung zu Infra-
struktureinrichtungen und zu Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs in Zentralen Or-
ten zu errichten sind. Die Grundsätze der Raumordnung aus 5.4.3(4) LEP M-V und 6.3.2(2) RREP 
MS stellen darauf ab, eine Isolation der pflegebedürftigen Menschen in stationären Einrichtungen 
der Altenpflege zu vermeiden und ihnen vielmehr Teilhabe am öffentlichen gesellschaftlichen Le-
ben zu ermöglichen. Der Vorhabenstandort ist jedoch weder als städtebaulich integriert, noch als 
in günstiger Lage zu Infrastruktureinrichtungen und ÖPNV zu bewerten. In den Planunterlagen 
findet keine Auseinandersetzung mit den o.g. raumordnerischen Grundsätzen statt, die zwar nicht 
zwingend beachtet, jedoch zumindest im Rahmen der Abwägung hinreichend berücksichtigt wer-
den müssen. Diese Abwägung ist in die Begründung zum Bebauungsplan einzuarbeiten. 
 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Neustrelitz wird der Geltungsbereich als Fläche für Gewerbe 
dargestellt. Die beabsichtigte Nutzung entspricht daher nicht den städtebaulichen Planungsab-
sichten. Der Flächennutzungsplan soll jedoch im Wege der Berichtigung angepasst werden. 
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3. Zwischenbescheid: 
 
Der angezeigte Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 76/22 „Pflege und Ge-
sundheitspark Schwarzer Weg“ der Stadt Neustrelitz ist nicht abschließend beurteilungsfähig. Im 
weiteren Verfahren ist die Begründung entsprechend den o.g. Ausführungen in Bezug auf die 
Programmsätze 5.4.3(4) LEP M-V und 6.3.2(2) RREP MS zu ergänzen. 
 
 
 
 
 
Christoph von Kaufmann 
Leiter 
 
 
nachrichtlich per E-Mail: 

 Landkreis MSE, Regionalstandort Waren (Müritz), Bauamt, SG Kreisplanung 
 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus u. Arbeit M-V, Abt. 5, Ref. 550 

 
 

 
 



 
Besucheradressen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Zum Amtsbrink 2 Regionalstandort Demmin Regionalstandort Neustrelitz Regionalstandort Neubrandenburg 

17192 Waren (Müritz) Adolf-Pompe-Straße 12-15 Woldegker Chaussee 35 Platanenstraße 43  

Telefon: 0395 57087-0 17109 Demmin 17235 Neustrelitz 17033 Neubrandenburg  

Fax: 0395 57087-65906     

IBAN: DE 5715 0501 0006 4004 8900     

BIC: NOLADE 21 WRN     

Umsatz-Steuernr.:079/133/801556 
Umsatzsteuer-Identifikationsnr.:DE18012814 

    

     

 

Landkreis  
Mecklenburgische Seenplatte 
Der Landrat 
 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
Postanschrift: PF 110264, 17042 Neubrandenburg  

 
  

 
 

 
Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 76/22 "Pflege- 
und Gesundheitszentrum Schwarzer Weg" der Stadt Neustrelitz 
 
hier:  Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 13a BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Neustrelitz hat die Aufstellung der Satzung über den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 76/22 „Pflege- und Gesundheitszentrum“ beschlossen.  
Der hierzu erarbeitete Entwurf wurde gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
Mit Schreiben der Stadt Neustrelitz vom 15. November 2023 ist der Landkreis im Rahmen der 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.  
 
Zu dem mir vorliegenden Entwurf des o. g. Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A – Plan-
zeichnung, Teil B – Text sowie der Begründung (Stand: November 2023) nehme ich als Träger 
öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 
 
 
I. Allgemeines/ Grundsätzliches 
 
1. Im nordöstlichen Stadtgebiet soll auf dem Grundstück ´Schwarzer Weg 12´ auf Grundla-
ge eines privaten Nutzungskonzeptes ein Gesundheits- und Ernährungszentrum, ein Senioren-
heim sowie ein Pflegeheim errichtet werden. 
 
Mit der Aufstellung der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 76/22 "Pfle-
ge- und Gesundheitszentrum Schwarzer Weg" der Stadt Neustrelitz sollen hierfür planungs-
rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. 
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Laut Planzeichnung handelt es sich bei o. g. Bebauungsplan um eine Angebotsplanung auf 
Basis des § 30 Abs. 1 BauGB. Da im Anschreiben zur Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
sowie in der Begründung zu o. g. Bebauungsplan von einem vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan ausgegangen wird, handelt es sich hier auf der Planzeichnung offensichtlich um einen 
Schreibfehler. Dieser ist dann im weiteren Planaufstellungsverfahren noch zu berichtigen. 
 
 
 
2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach 
§ 1 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine landesplanerische Stellungnahme vom 05. Dezember 2023 liegt mir vor. Danach ist der o. 
g. Bebauungsplan auf Grundlage der vorliegenden Planunterlagen, eingereicht per E-Mail vom 
20. November 2023, nicht abschließend beurteilbar. Insbesondere in Bezug auf die Pro-
grammsätze 5.4.3(4) LEP M-V und 6.3.2(2) RREP MS bedarf es noch weiterer Auseinanderset-
zung. 
 
In diesem Zusammenhang weise ich vorsorglich darauf hin, dass ohne positive landesplaneri-
sche Beurteilung der o. g. Bebauungsplan nicht zu einer rechtskonformen Satzung führen wür-
de. 
 
 
 
3. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln (Entwicklungsgebot).  
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Neustrelitz hat mit Ablauf des 13. Dezember 2003 Recht-
wirksamkeit erlangt. Dieser unterlag bereits vier Änderungen, welche für die durch o. g. Ände-
rungsplanung in Rede stehenden Flächen aber nicht relevant sind. 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan werden für den o. g. Geltungsbereich ein Gewerbe-
gebiet dargestellt.  
 
Das Planverfahren wird nach § 13a BauGB durchgeführt.  
Danach kann ein Bebauungsplan gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB, der von Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan 
geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes 
darf nicht beeinträchtigt werden. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung an-
zupassen.  
 
Diese Berichtigung sollte dann jedoch unverzüglich vorgenommen werden, da sie andernfalls 
ihren Zweck verfehlen würde.  
Bei der Berichtigung handelt es sich lediglich um einen redaktionellen Vorgang. Es ist dennoch 
der Stadt zu empfehlen, in der ortsüblichen Bekanntmachung des Bebauungsplanes auf die 
Berichtigung des Flächennutzungsplanes hinzuweisen. 
 
 
 
4. Zu den vorliegenden Planunterlagen möchte ich im Hinblick auf das weitere Aufstel-
lungsverfahren zu o. g. Bebauungsplan auf folgende grundsätzliche planungsrechtliche Aspekte 
aufmerksam machen. 
 
Die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO erfordert danach eine 
wesentliche Unterscheidung von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO.  
Nach dem auf dem Planentwurf abgebildeten Konzept der Vorhabenträgerin findet zumindest 
danach zur Hälfte dauerhaftes Wohnen statt. Von daher gebe ich die Empfehlung die Bauge-
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bietsausweisung zu überprüfen, da sich das Nutzungskonzept augenscheinlich nicht wesent-
lich von anderen Baugebieten unterscheidet.  
In den Planunterlagen sollten auch konkretere Angaben bezüglich der beabsichtigten Nutzungs-
intensität der einzelnen laut Festsetzung 1.1 zulässigen Nutzungsarten gemacht werden. 
 
In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf ein Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 12. 
Januar 2021 (8 C 10362/20), wonach eine nicht sachgerechte Baugebietsfestsetzung in dem zu 
beurteilenden Fall zur Unwirksamkeit geführt hat. 
Von daher ist es empfehlenswert die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 76/22 der 
Stadt Neustrelitz gewählte Baugebietsausweisung in der Begründung weiter auszuführen bzw. 
zu argumentieren. 
 
 
 
5. Nach § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen. 
Regelmäßig enthält ein vorhabenbezogener Bebauungsplan danach drei bekannte Elemente: 
*den Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers, 
*den Durchführungsvertrag und 
*als Satzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 
 
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 BauGB somit an 
bestimmte Voraussetzungen gebunden: 
 

- Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung der Vorhaben- und Erschließungs-
maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und Er-
schließungskosten im Durchführungsvertrag verpflichten. 

 
- Der Vorhabenträger muss zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließung be-

reit und in der Lage sein.  
Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Trägers zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses bzw. bei einer Zulässigkeitsprü-
fung während der Planaufstellung im Sinne des § 33 BauGB bereits zu diesem Zeit-
punkt. Ein bloßes Glaubhaftmachen der Leistungsfähigkeit des Trägers reicht nicht aus.  
Die finanzielle Bonität des Vorhabenträgers kann z. B. durch eine Kreditzusage geeigne-
ter Banken oder durch Bürgschaftserklärungen nachgewiesen werden. 
 

- In der Regel muss der Vorhabenträger Eigentümer der Flächen sein, auf die sich der 
Plan erstreckt. 

 
Ist der Vorhabenträger nicht Eigentümer, so ist ggf. eine qualifizierte Anwartschaft auf 
den Eigentumserwerb oder eine anderweitige privatrechtliche Verfügungsberechtigung 
nachzuweisen. (Dies gilt auch für Flächen für externe Ausgleichsmaßnahmen!) 
Dieser Nachweis muss spätestens zum Satzungsbeschluss vorliegen bzw. bei einer Zu-
lässigkeitsprüfung während der Planaufstellung im Sinne des § 33 BauGB bereits zu 
diesem Zeitpunkt. 

 
- Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen dem Vorhabenträger und der 
Gemeinde zu schließen bzw. bei einer Zulässigkeitsprüfung während der Planaufstel-
lung im Sinne des § 33 BauGB bereits zu diesem Zeitpunkt. (Hierzu bedarf es eines 
nach Kommunalrecht notwendigen Gemeinderatsbeschlusses.) 
 
Erfolgt dies nicht, fehlen der Gemeinde die Voraussetzungen zum Beschluss über die 
Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Ein Rechtsanspruch darauf besteht 
grundsätzlich nicht. 
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Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan muss auch auf den Durchführungs-
vertrag eingehen. Sie muss neben dem Erfordernis der Durchführung der Baumaßnahme und 
der Erschließung auch auf die Verpflichtung des Vorhabenträgers eingehen. Weiterhin muss 
alles, was mit dem Durchführungsvertrag in Zusammenhang steht, in die Begründung einge-
hen, soweit es für die planerische Abwägung von Bedeutung ist.  
 
Insoweit ist die Darstellung derjenigen Inhalte des Durchführungsvertrages notwendiger Be-
standteil der Begründung, die für die Beurteilung der Ziele nach § 12 Abs. 1 BauGB relevant 
sind. 
 
 
 
6. In diesem Zusammenhang weise ich auf die Besonderheit des § 12 Abs. 3a BauGB hin.  
Den Gemeinden wird hiermit nämlich die Möglichkeit eröffnet, in einem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan nicht nur ein konkretes Vorhaben zuzulassen, sondern darüber hinaus die zu-
lässigen Nutzungen allgemein zu beschreiben und sich nur im Durchführungsvertrag auf ein 
konkretes Vorhaben festzulegen. 
 
Baugebiete können hiernach also nach BauNVO festgesetzt werden. Die Art der baulichen Nut-
zung wird in einem gewissen Rahmen allgemein festgesetzt.  
Im Durchführungsvertrag ist dann das Vorhaben aber so konkret zu beschreiben, dass hinrei-
chend deutlich wird, zu welchem Vorhaben sich der Vorhabenträger verpflichtet.  
Hierunter fallen die Regelungen zu den einzelnen zu errichtenden Anlagen, die für den Betrieb 
des Pflege- und Gesundheitszentrums notwendig sind, die zu realisierenden Ausgleichsmaß-
nahmen, usw. 
 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist dann unter entsprechender Anwendung des § 9 
Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 3a BauGB ausdrücklich festzusetzen, dass `im Rahmen der festge-
setzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet `.  
Zu einem späteren Zeitpunkt kann bei einem entsprechenden Bedarf durch eine im Vergleich 
zu einer Planänderung verhältnismäßig einfachen Änderung des Durchführungsvertrages die 
Zulässigkeit des Vorhabens modifiziert werden.  
Dies bringt dann Vorteile, wenn sich im Genehmigungsverfahren oder während der Nutzung 
des Vorhabens herausstellt, dass sich die ursprünglich als zutreffend erachteten Bedürfnisse 
geändert haben. 
 
Insofern sind die vorgenannten Hinweise zu § 12 Abs. 3a BauGB im weiteren Verfahren zu be-
achten. 
 
 
 
II. Bedenken, Anregungen und Hinweise 
 
1. Gemäß dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Mecklenburg-
Vorpommern (ÖGDG M-V) vom 19. Juli 1994 (GVOBl. M-V 1994, S. 747) hat der Öffentliche 
Gesundheitsdienst darauf hinzuwirken, dass gesundheitliche Gefahren aus der Umwelt nicht 
entstehen und vorhandene Gefahren beseitigt oder vermindert werden. Nach Prüfung der vor-
liegenden Unterlagen ergeht seitens des Gesundheitsamtes folgende Stellungnahme:       
                                                     
Die Flächen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 76/22 „Pflege- und Gesundheits-
zentrum Schwarzer Weg“ sind im aktuellem Flächennutzungsplan der Stadt Neustrelitz als Ge-
werbegebiet ausgewiesen. Dies entspricht der aktuellen Nutzung in der unmittelbaren Nachbar-
schaft (Metallbaubetrieb) und den angrenzenden Flächen des Bebauungsplanes „Schwarzer 
Weg/ ehem. Komplexbauleitung.  
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Auf dem Gelände des Bebauungsplanes Nr. 76/22 werden derzeit eine Tagespflege und eine 
Verhinderungspflege betrieben. Dauerhaftes Wohnen ist somit nicht vorgesehen, weshalb die 
entsprechende Umnutzung des vorhandenen Gebäudes unter den genannten Voraussetzungen 
erfolgen konnte.  
 
Nun ist unter gleichen örtlichen Bedingungen die Erweiterung des Standortes als Pflege- und 
Gesundheitszentrum vorgesehen. Geplant ist unter anderem ein Pflegeheim, also eine Einrich-
tung mit hoher Schutzwürdigkeit, die dauerhaftem Wohnen dient. 
 
Aus Sicht des Gesundheitsamtes ist die Mischgebietseinstufung und die entsprechende Beur-
teilung des Sondergebietes „Pflege- und Gesundheitszentrum Schwarzer Weg“ hinsichtlich der 
Lärmimmission fragwürdig.  
Sind die, für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen üblichen, deutlich niedrigeren schallschutz-
technischen Orientierungswerte Grundlage der Beurteilung, ist bei derzeitiger Nutzung eine 
Einhaltung nicht möglich. Gerade in einer Metallbaufirma, die sich in unmittelbarer Nähe des 
geplanten Heimes befindet, sind erhebliche Geräuschemissionen zu erwarten. 
 
Die Bewohner und Nutzer sind vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die Auswirkungen auf die 
Gesundheit und das Wohlbefinden haben können, zu schützen. Die Planung eine Pflege- und 
Gesundheitszentrums mit einem Pflegeheim ist auf dem geplanten Standort durchaus proble-
matisch.  
Die Stellungnahme der zuständigen Immissionsschutzbehörde ist diesbezüglich zu be-
rücksichtigen. 
 
 
 
2. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen zu dem mit o. g. Bebauungsplan ver-
folgtem Planungsziel folgende Bedenken geäußert. 
 
Die Planung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 76/22  „ Pflege- und Gesundheits-
zentrum Schwarzer Weg“ widerspricht den Forderungen des § 50 BImSchG, wonach bei raum-
bedeutsamen Planungen, die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwie-
gend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbeson-
dere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Ge-
sichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 
öffentlich genutzte Gebäude soweit wie möglich vermieden werden sollen.  
 
Begründung: 
Das Vorhaben zur Schaffung von schutzbedürftigen Nutzungen (Wohnen, Gesundheitszentrum, 
Alten- und Krankenpflege) ist in bzw. mehrseitig angrenzend an ein sich seit Jahrzehnten als 
Gewerbegebiet darstellendem Bereich des Schwarzen Weges geplant.  
Gewerbegebiete dienen im Wesentlichen der Unterbringung von Gewerbebetrieben, von denen 
durchaus Immissionen (Lärm, Geruch, Staub, Licht usw.) ausgehen können und es bis zu ei-
nem zulässigen Maß (u. a. entsprechend der Richtwerte der TA Lärm, TA Luft und weiterer ein-
schlägiger Verordnungen und Vorschriften) auch dürfen.  
Wohnen, Alten- und Krankenpflege sind dementgegen sensible Nutzungen, die entsprechend 
vor Immissionen zu schützen sind.  
 
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes sind u. a. grundsätzlich die Zielvorstellungen der 
DIN 18005 zu berücksichtigen, um ein ungestörtes Nebeneinander zwischen den beabsichtig-
ten zulässigen Nutzungen zu ermöglichen. 
 
Das Ansetzen von Mischgebietswerten in der vorliegenden Schalltechnischen Untersuchung für 
das neu zu planende Bebauungsplangebiet „Pflege- und Gesundheitszentrum“ entspricht weder 
der Eigenart, noch der beabsichtigten Nutzung des vorgesehenen Gebietes und ist geeignet die 
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derzeitige und künftige Nutzung der umgebenden Gewerbegrundstücke erheblich zu beein-
trächtigen.  
Außer höhere Lärmimmissionsrichtwerte sind in einem Gewerbegebiet auch höhere Geruchs-, 
Staub- und Lichtemissionen zulässig.  
Ein Abstellen lediglich auf den derzeitigen Ist-Zustand am Standort gefährdet die bestehenden 
umgebenden Bestandsschutz genießenden Gewerbebetriebe in Ihrer Planung- und Entwick-
lungssicherheit und kann somit den Gewerbestandort in Frage stellen. Der derzeitige Emissi-
ons-Ist-Zustand ist dementsprechend als irrelevant zu betrachten. 
 
In Anlehnung an den Abstandserlass von Nordrhein-Westfalen sollte zwischen schutzbedürfti-
ger Wohnbebauung und Metallbaubetrieben (z. B. Schlossereien, Drehereien, Schweißereien, 
Schleifereien) ein Schutzabstand von 100 m nicht unterschritten werden. Gesundheitszentren, 
Alten- und Krankenpflege haben mindestens ebensolchen Schutzanspruch. 
 
Insbesondere aufgrund der sehr erheblichen Schutzabstandsunterschreitung (geplantes Pfle-
gehotel zum Metallbaubetrieb nur ca. 6 Meter) sind erhebliche Nutzungskonflikte zu erwar-
ten. Ein direktes Nebeneinander beider sich wiedersprechender Nutzungsformen würde zu er-
heblichen Nutzungskonflikten führen, und widerspricht somit den Forderungen des § 50 BIm-
SchG. 
 
 
 
3. Aus naturschutzrechtlicher und –fachlicher Sicht ergeht zu vorliegendem Bebauungspla-
nentwurf folgende Stellungnahme. 
 
Gehölzschutz  
Alle nach § 18 Abs. 1 NatSchAG M-V gesetzlich geschützten Bäume sind zu erhalten. Soweit 
diese im o. g. Geltungsbereich vorkommen, sind sie zu erfassen. Sofern diese aufgrund der 
geplanten Baumaßnahmen entfernt werden müssen, sind in den textlichen Festlegungen die 
entsprechenden Kompensationspflanzungen festzulegen und im Plan zu kennzeichnen. 
 
 
Artenschutz 
Die vorliegenden Unterlagen enthalten keine Hinweise auf das Vorkommen und eine mögliche 
Betroffenheit von geschützten Arten gemäß Anhang IV FFH-Richtlinie oder europäischen Vo-
gelarten bei Umsetzung des Bebauungsplanes. Damit können durch Vorhaben aufgrund der 
Planung artenschutzrechtliche Verbotsnormen berührt sein. In diesem Fall stünden der Umset-
zung der Planung zwingende Vollzugshindernisse entgegen. Dieses kann vermieden werden, 
indem im Rahmen eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages die Auswirkungen auf die 
gesetzlich geschützten Arten darlegt werden. Die Vorlage des artenschutzrechtlichen Fachbei-
trages (AFB)“ im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens ist als Voraussetzung für die behörd-
liche Prüfung erforderlich.  
Der Umfang der für die Erarbeitung des AFB erforderlichen Untersuchungen sollten im Vorfeld 
mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden. 
 
 
 
4. Aus wasserrechtlicher Sicht sind im Verlauf der weiteren Planung folgende Punkte zu 
berücksichtigen: 
 
Es sind bisher keine Angaben über die Heizungsart gemacht wurden. Diese sind hinsichtlich im 
Rahmen des vorhabenbezogenen B-Plans genau zu benennen. 
 
Sollte eine Ölheizung vorgesehen sein, so ist die Anlage zur Lagerung wassergefährdender 
Stoffe (Heizöl) entsprechend § 40 AwSV der zuständigen unteren Wasserbehörde des Land-
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kreises Mecklenburgische Seenplatte förmlich anzuzeigen. Anzeigevordrucke sind bei der unte-
ren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erhältlich. 
 
Bei Einbau einer Wärmepumpe: Gemäß § 33 des Wassergesetzes des Landes M-V (LWaG) 
sind Erdaufschlüsse dem Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere 
Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. Mit der Anzeige ist das Medium (Wasser, Erdwärme) 
zu benennen (Anzeigenformular auf der Internetseite des Landkreises erhältlich). 
 
Für Bohrungen, für das Errichten und den Betrieb von Grundwasserwärmepumpen (Grundwas-
seranschnitt), Erdwärmesonden und -kollektoren ist ein separates wasserrechtliches Verfahren 
erforderlich, das mit Prüfung und Bearbeitung mindestens 2 Monate in Anspruch nimmt. Dies ist 
bei der Antragstellung zu beachten. 
Entsprechende Anträge sind auf der Internetseite des Landkreises erhältlich und vor Baubeginn 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte einzureichen.  
 
Für die Versickerung des Niederschlagswassers sind die Art und Weise der Beseitigung festzu-
legen. Sollte eine Versickerung mittels technischer Einrichtungen (wie Rigolen, Sickerschacht, 
Versickerungsdräne, Mulden usw.) erforderlich sein, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim 
Landrat des LK Mecklenburgische Seenplatte als zuständige Wasserbehörde unter Beachtung 
dem Merkblatt M 153 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. (DWA) zwingend vor Baubeginn zu beantragen. Mit dem Antrag sind die erforderlichen 
Angaben und Unterlagen zur Prüfung einzureichen (Baubeschreibung der Anlage, Bemes-
sungsunterlagen usw.). Das Antragsformular ist auf der Internetseite des Landkreises Mecklen-
burgische Seenplatte erhältlich. 
 
 
Häusliches Abwasser 
Das Planungsgebiet ist nicht an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen. Die Ab-
wasserentsorgung hat demzufolge entweder über vollbiologische Kleinkläranlagen oder abfluss-
lose Sammelgruben zu erfolgen. 
 
Die Errichtung bzw. wesentliche Änderung von vollbiologischen Kleinkläranlagen/ abflusslosen 
Sammelgruben ist zuvor bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte zu beantragen. 
 
 
 
5. Seitens der unteren Bodenschutz-/ Abfallbehörde werden folgende Hinweise zu o. g. 
Bebauungsplan gegeben. 
 
Nach § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu 
verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen werden und somit die 
Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsätze des 
BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichtigen. Insbesondere bei 
bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeinträgen ist Vorsorge ge-
gen das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. Bodenverdichtungen, Bo-
denvernässungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefüge bzw. 
wichtige Bodenfunktionen sind bei einem möglichst geringen Flächenverbrauch zu erhalten. 
 
Es ist darauf zu achten, dass im gesamten Vorhabenraum die Lagerung von Baustoffen flä-
chensparend erfolgt. Baustellenzufahrten sind soweit wie möglich auf vorbelastete bzw. ent-
sprechend befestigten Flächen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und 
Technologien, die den technischen Umweltstandards entsprechen, sind die Auswirkungen auf 
den Boden so gering wie möglich zu halten. Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Flä-
chen, die temporär als Baunebenflächen, Bauzufahrten oder zum Abstellen von Fahrzeugen 
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genutzt wurden wiederherzurichten. Das betrifft insbesondere die entstandenen Bodenverdich-
tungen. 
 
Soweit im Rahmen der Bauarbeiten Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial oder Re-
cyclingmaterial, auf Grundstücken auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach  
§ 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu 
treffen, die Standort typischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. 
Die Forderungen der §§ 10 bis 12 BBodSchV sind zu beachten. Es wird darauf hingewiesen, 
dass seit dem 01. August 2023 die Forderungen gemäß §§ 6 bis 8 der novellierten gültigen 
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beachten sind. Auf die Einhal-
tung der Anforderungen der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial 5/1998) wird besonders 
hingewiesen. 
Beim Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen sind die Vorschriften der Ersatzbaustoffver-
ordnung einzuhalten. 
 
Falls bei Erdaufschlüssen Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen (z. B. abartiger 
Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Reste alter Ablagerungen) 
auftreten, ist das Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte umgehend zu in-
formieren. 
 

 
 

6. Seitens des Sachgebietes Brand- und Katastrophenschutz wird mitgeteilt, dass sich das 
o. g. Plangebiet nach den digitalen Unterlagen nicht in einem Kampfmittelbelasteten Gebiet 
befindet.  
Sollten bei Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, 
sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle, sowie in der unmittelbaren Umge-
bung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen.  
 
Aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes wird darauf hinweisen, dass die Gemeinde als 
Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises die Löschwasserversorgung in Form des Grund-
schutzes nach DVGW Arbeitsblatt W 405, Fassung Februar 2008 sicherzustellen hat. Dies kann 
durch das Trinkwassernetz (Hydranten) erfolgen, ist jedoch im Vorfeld über den örtlichen Was-
serversorger nachzuweisen. Alternativ ist die Errichtung geeigneter Löschwassereinrichtungen 
(Bsp. Löschteich, Zisterne, Löschbrunnen etc.) möglich.  
Im Hinblick auf die Ausführung der Feuerwehrflächen ist die Richtlinie über Flächen für die Feu-
erwehr, Fassung August 2006, zu beachten. 

 
 
 

7. Von Seiten der unteren Verkehrsbehörde wird darauf hingewiesen, dass bei Baumaß-
nahmen der Veranlasser verpflichtet ist, solche Technologien anzuwenden, mit denen für den 
Verkehrsablauf die günstigste Lösung erzielt wird.  
Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß-
nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von 
Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 
Baumaßnahme zu beachten.  
Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenanla-
gen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 
Für eine notwendige Verkehrsraumeinschränkung ist zwei Wochen vor Beginn der Bauphase 
eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO bei der Stadt Neustrelitz, 
Straßenverkehrsbehörde, Markt 1, 17235 Neustrelitz, einzuholen. 
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8. Von Seiten des Kataster- und Vermessungsamtes gibt es keine weiteren Anregungen 
oder Hinweise zu o. g. Bebauungsplan der Stadt Neustrelitz. 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Cindy Schulz 
SB Bauleitplanung 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Frau Stahl

Neubrandenburg, 15.12.2023

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 76/22 „Pflege- und Gesundheitszent

rum Schwarzer Weg“ der Stadt Neustrelitz

Sehr geehrte Damen und Herren

nach Prüfung der eingereichten Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung:

1. Naturschutz, Wasser und Boden

Im Hinblick auf Altlastensanierungsmaßnahmen sind nachfolgende Auflagen für die

Umsetzung des Vorhabens erforderlich:

1. Eine historische Erkundung der betroffenen Flurstücke muss durchgeführt wer

den, um mögliche Altlastenverdachtsflächen zu lokalisieren. Der Endbericht ist

dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seen

platte (StALU MS) unmittelbar nach Abschluss zur Prüfung zu übermitteln.

2. Werden aus der historischen Erkundung Altlastenverdachtsflächen ermittelt, so

ist eine orientierende Altlastenuntersuchung für alle potentiellen Altlastenver

dachtsflächen zu erstellen. Speziell sind Boden und Grundwasser nach stand

ortstypischen Emittenten zu untersuchen. Die Wirkungspfade der Bundes-Bo-

denschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind mit Ihren Parameterlis

ten bindend. Ein Konzept für diese Arbeiten ist vorab mit dem StALU MS abzu

stimmen.

3. Beim Auftreten von Kontaminationen während der orientierende Altlastenunter

suchung, welche oberhalb der in der BBodSchV Anhang 2 festgelegten Prüf

werte liegen, muss durch eine Detailuntersuchung das Gefahrenpotential für die

Allgemeine Datenschutzinfofmationen:

Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der
wn Ihnen ggf. mitgeteiHen persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DSOVO i. V. m. § 4 DSG M-V). Weitere Informationen
Ihren Datenschutzrechten firxten Sie unter wrww.regierung-mv.de/Datenschutz.

zu
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Wirkungspfade abgeschätzt werden. Gegebenenfalls sind Sanierungsmaßnah

men umzusetzen, welche dem geplanten Nutzungskonzept entsprechen.

Für die ggf. erforderlichen Erdarbeiten ist ein Arbeite- und Sicherheitsplan nach

DGUV 101-004 für Arbeiten im kontaminierten Bereich zu erstellen.

4.

Bei Erdarbeiten aufgeschlossener kontaminierter Boden bzw. Lockergestein ist

vollständig nach Ersatzbaustoffverordnung zu beproben, verwerten und entsor

gen.

5.

Begründung

Bei dem Standort handelt es sich nach Auswertung der Luftbilder um ein ehemaliges

gewerblich genutztes Gelände. Da an solchen Standorten mit Tropfverlusten durch

Undichtigkeiten und Handhabungsverlusten von Baustoffen, Treibstoffen und/oder

wassergefährdenden Chemikalien zu rechnen ist, wird dieser Standort branchenty

pisch als altlastverdächtige Fläche eingestuft.

Das StALU MS ist nach § 14 Absatz 4 Punkt 3 Landesbodenschutzgesetz Mecklen

burg-Vorpommern (LBodSchG M-V) zuständig für die Anordnung der notwendigen

Maßnahmen zur Sanierung von und der notwendigen Schutz- und Beschränkungs

maßnahmen für Altlasten. Daraus ergeben sich die vorangegangenen  Auflagen, wel

che sich zudem nach der BBodSchV § 10 Absatz 1 (Vorsorgeanforderungen) richten.

Hinweise

Das StALU MS weist darauf hin, dass es im Bereich des Bebauungsplanes zur Er

schließung von Kontaminationsbereichen im Rahmen der Bautätigkeiten kommen

kann. Folgende Schadstoffgruppen wären standorttypisch, MKW, PAK, BTEX, Asbest,

Schwermetalle wie Chrom, Kupfer, Nickel, Zink, Arsen und Blei, sowie Cadmium. Im

Rahmen der altlastenorientierenden Voruntersuchung wäre es sinnvoll die Bereiche

nach relevanten Parameter gemäß Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) zu unter

suchen.

Bei einer Neubebauung ist ggf. vorher eine Altlastensanierung notwendig, welche den

im BBodSchG und der BBodSchV festgesetzten Anforderungen für das geplante zu

künftige Nutzungskonzept entspricht.

Sollte eine Sanierung bereits teilweise bzw. vollständig durchgeführt worden sein, sind

dem StALU MS sämtliche Unterlagen und Nachweise umgehend nachzureichen. Es

behält sich das Recht vor diese Unterlagen zu überprüfen und gegebenenfalls weitere

erforderliche Schritte in die Wege zu leiten.

Das StALU MS ist bei Sanierungsvorhaben als zuständige Behörde rechtzeitig einzu

binden.
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2. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Zum 0. g. Vorhaben gibt es keine Einwände, aber folgenden Hinweis:

Die bei der geplanten Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß und

schadlos zu verwerten (§ 7 KrWG) oder, soweit eine Venwertung technisch nicht mög

lich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, unter Wahrung des Wohls der Allgemeinheit

zu beseitigen (§ 15 KrWG).

Andere Belange in der Zuständigkeit des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und

Umwelt Meckt rgische Seenplatte sind durch das o. g. Vorhaben nicht betroffen.

ichen Grüßen

Chrisraph Linke

Amtsieiter
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Satzung der Stadt Neustrelitz über den Bebauungsplan Nr. 76/22 einschließlich der örtlichen 
Bauvorschriften für das Gebiet „Pflege- und Gesundheitszentrum Schwarzer Weg“

Planzeichnung (Teil A)

Auf der Grundlage der 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr.221), sowie nach § 86 der 
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 344, 2016 S. 28), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 1033), wird nach 
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Neustrelitz vom ___________ folgende Satzung des Bebauungsplans Nr. 76/22 für das Gebiet "Pflege- und Gesundheitszentrum Schwarzer Weg", bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A), dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil C), erlassen.

 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V) 
 
FD   Flachdach 
PD   Pultdach 
SD   Satteldach 
 

< 20 °  Dachneigung des Hauptgebäudes als Höchstmaß  
 
> 30°  Dachneigung des Hauptgebäudes als Mindestmaß  
 

 
Darstellungen ohne Normcharakter  
 
 

   vorhandene bauliche Anlagen lt. Befliegung 2006 
 
 
   Flurgrenze 

   Flurstücksgrenzen  

9/4  Flurstücksnummer 

 

 
   Baum- und Strauchbestand 
   lt. Befliegung 2011  

 
 

 

  
 
Nutzungsschablone 
 

Baugebiet Geschosszahl 
Grundflächenzahl Bauweise 

Dachform  Dachneigung 
Teilgebiet  

 

 
Verfahrensvermerke (Beschleunigtes Verfahren): 
 
1. Die Stadtvertretung hat am 31.03.2022 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans (B-Plans) unter Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a 
BauGB beschlossen. Dies ist am 09.04.2022 ortsüblich im „Strelitzer Echo“, das auch 
auf der Internetseite der Stadt einsehbar ist, bekannt gemacht worden. In der Bekannt-
machung ist darauf hingewiesen worden, dass der B-Plan im beschleunigten Verfahren 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB aufgestellt werden soll und 
dass sich die Öffentlichkeit im Amt für Stadtplanung und Grundstücksentwicklung der 
Stadt Neustrelitz über die Planung unterrichten und bis zum 06.05.2022 dazu äußern 
kann. 
 
 
Neustrelitz,    Siegel   Grund 
         Bürgermeister 
 

2. Die Entwürfe des B-Plans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil 
B), und der Begründung haben in der Zeit vom …………………… . bis …………………… 
während der Dienstzeiten (Mo., Mi., Do. 7.15 Uhr – 16.00 Uhr, Di. 7.15 – 18.00 Uhr und 
Fr. 7.15 – 12.30 Uhr) sowie auf der Internetseite der Stadt öffentlich ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist von je-
dermann Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden 
können, am…………………… im „Strelitzer Echo“ ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Internetseite der Stadt veröffent-
licht worden. 
 
 
Neustrelitz,    Siegel   Grund 
         Bürgermeister 

 
3. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist mit Schreiben vom 

…………………….. beteiligt worden. Die landesplanerische Stellungnahme erfolgte am 
…………………… . 

 
 
 

Neustrelitz,    Siegel   Grund 
         Bürgermeister 

 
 

 
4. Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie die Nach-

bargemeinden wurden mit Schreiben vom …………………….beteiligt und um Stellung-
nahme bis zum …………………… gebeten. 
 
 
 
Neustrelitz,    Siegel   Grund 
         Bürgermeister 

 
 
5. Die Stadtvertretung hat die zum Planentwurf eingegangenen Stellungnahmen am 

…………………… behandelt. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
 
 
Neustrelitz,   Siegel   Grund 
         Bürgermeister 
 

6. Die Stadtvertretung hat am …………………… den B-Plan als Satzung beschlossen. 
 
 
 
Neustrelitz,    Siegel   Grund 

         Bürgermeister 
 
7. Die Satzung wurde gemäß § 5 (4) der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-

Vorpommern (KV M-V) am …………………… der Kommunalaufsicht angezeigt. 
 
 
 
Neustrelitz,    Siegel   Grund 
         Bürgermeister 
 

8. Die Satzung über den B-Plan „Pflege- und Gesundheitszentrum Schwarzer Weg“ wird 
hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
Neustrelitz,    Siegel   Grund 
         Bürgermeister 
 

 
9. Die Satzung sowie die Stelle, bei der sie auf Dauer während der Sprechzeiten von je-

dermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 
…………………… im „Strelitzer Echo“, das auch auf der Internetseite der Stadt einseh-
bar ist, bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach BauGB und KV M-V und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen gemäß BauGB bzw. KV M-V und 
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gemäß BauGB hin-
gewiesen worden.  
Die Satzung ist mit dieser Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
 
 
Neustrelitz,    Siegel   Grund 
         Bürgermeister 
 

10. Der katastermäßige Bestand wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lage-
richtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob er-
folgte, da die Liegenschaftskarte durch Digitalisierung des analogen Bestandes entstan-
den ist. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden. 
  
 
 
Neubrandenburg,   Siegel   Amtsleiter 
         Kataster- und Vermessungsamt 

 

Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil C)  

 

Lageplan 

 

Gesundheits- und Ernährungszentrum 

Ansichten 

 

 

Seniorenheim und Pflegehotel  

Ansichten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Konzept Vorhabenträgerin 

 
 Es sind im Teilgebiet 1 die Flachdächer von Hauptgebäuden sowie sämtliche Dächer 

von Hauptgebäuden im Teilgebiet 2 begrünt auszuführen. Dächer von sonstigen 
baulichen Anlagen mit mehr als 30 m² Grundfläche sind im Teilgebiet 2 mit 
Ziegeleindeckungen in rotem oder anthrazitem Farbton oder begrünt auszubilden. 
Bei Materialien zur Nutzung von Solarenergie kann im Teilgebiet 2 abgewichen werden, 
sofern diese Flächen 100 % der Gebäudegrundfläche nicht überschritten werden.  

 Straßenseitige Gauben dürfen in beiden Teilgebieten maximal die Hälfte der 
betreffenden Dachlänge ausmachen und müssen zum Ortgang einen lichten Abstand 
von mindestens 2 m einhalten.  
Dächer von nicht in Hauptgebäuden integrierten Garagen und Nebenanlagen dürfen in 
beiden Teilgebieten eine Dachneigung von 20 Grad nicht überschreiten. 

 
4.2 Die Hauptgebäude sind mit verputzten Fassaden im Farbton Weiß bis Natur oder hellen 

Ocker-, Beige- bzw. Cremetönen auszuführen. Ausnahmsweise können auch andere 
helle Pastelltöne verwendet werden. Zudem ist die Ausführung der Fassade in Holz oder 
begrünt allgemein zulässig. 
 

4.3 Einfriedungen zum öffentlichen Straßenraum sind in Form von Heckenpflanzungen mit 
einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen bis 1,50 m Höhe oder aus transparent 
gestalteten Holz- oder Metallzäunen (außer Maschendrahtzäune) bis 1,20 m zulässig.   

 
4.4 Von den örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung nach Nr. 4.1 bis 4.3 können neben 

den dort aufgeführten weitere städtebaulich vertretbare Abweichungen ausnahmsweise 
zugelassen werden. 

 
5.   Nachrichtliche Übernahmen 
 
5.1 Gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz M-V ist der Finder archäologischer Denkmäler bzw. 

auffälliger Bodenverfärbungen sowie der Leiter der entsprechenden Arbeiten, der 
Grundstückseigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes 
erkennen, für die Benachrichtigung des Landesamtes für Bodendenkmalpflege und die 
Sicherung der Fundstelle verantwortlich. Der Fund und seine Fundstelle sind in 
unverändertem Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach 
Zugang der Anzeige. 

 
5.2 Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG, insbes. §§ 2-7a, 33) i. V. m. dem 

Landeswassergesetz M-V (LWaG, insbes. §§ 5, 32, 39) ist die Benutzung von 
Grundwasser und Oberflächengewässern (z. B. Entnahme, Absenkung, Einleitung von 
Niederschlagswasser befestigter/bebauter Flächen) in Abhängigkeit von der Art der 
Benutzung erlaubnis- oder anzeigepflichtig. Zuständige Behörde ist gemäß § 108 LWaG 
die untere Wasserbehörde des Landkreises.  

 
5.3 Gemäß § 18 (1) des Naturschutzausführungsgesetzes (NatSchAG M-V) sind Bäume mit 

einem Stammumfang von mindestens 100 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30 m über 
dem Erdboden, gesetzlich geschützt. Deren Beseitigung sowie Handlungen, die zu einer 
Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind 
verboten, wobei die untere Naturschutzbehörde Ausnahmen von den Verboten zulassen 
kann. Ausgenommen hiervon sind u. a. Bäume in Hausgärten (außer Eichen, Ulmen, 
Platanen, Linden, und Buchen), Obstbäume (außer Walnuss und Esskastanie), Pappeln.  
 

 
 

Planzeichenerklärung 
 
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
 
 

SO-PG   Sondergebiet Pflege- und Gesundheitszentrum gem. § 11 BauNVO 

 
  0,6  Grundflächenzahl 
  
  III  Zahl der Vollgeschosse als Mindestmaß 
 
  IV Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 
 
 
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen und Stellung baulicher Anlagen 
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO) 
 
 
  a                             abweichende Bauweise 
 
  o                             offene Bauweise 
 
                                 Baugrenze 

 
           Stellung des Hauptbaukörpers/ Hauptfirstrichtung 
 
Sonstige Planzeichen 
 

 
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
Nr. 76/22 (§ 9 Abs. 7 BauGB) 
 
 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (Nr. 15.14 der Anlage zur 
           PlanZV i.V.m § 16 Abs. 5 BauNVO)     

 

 

 

Übersichtsplan  M   1 : 5 000 

Residenzstadt Neustrelitz 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
B-Plan Nr. 76/22 „Pflege- und Gesundheitszentrum Schwarzer Weg“ 
Entwurf      M  1  :  500         Stand: November 2023 

Textliche Festsetzungen (Teil B) 
 
1.   Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
1.1 Gemäß § 11 (2) BauNVO sind in den als Sondergebiet-Pflege und Gesundheit (SO-PG) 

ausgewiesenen Teilgebieten folgende Nutzungen zulässig: 
- Seniorenpflegeheime, 
- Anlagen des betreuten Wohnens, 
- Pflegedienste, 
- Tagespflege, 
- Pflegehotel (im Sinne einer Urlaubs- und Verhinderungspflege), 
- Ernährungszentrum und 
- therapeutische Praxen. 
 
Ausnahmsweise können sonstige Anlagen für gesundheitliche Zwecke sowie nicht 
störende Gewerbebetriebe der Gesundheitsbranche zugelassen werden. 
 

1.2 Die Oberkante des Fertigfußbodens der auf der Grundlage dieses Bebauungsplans 
errichteten Gebäude darf maximal 50 cm betragen. Bezugspunkt für die Bemessung ist 
die Höhe der das Grundstück erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen als 
Durchschnitt ihrer Höhe entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenze. 
Überschreitungen um bis zu 20 cm können ausnahmsweise zugelassen werden. 
 

2.   Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
2.1  In der abweichenden Bauweise dürfen die Längen der Hauptgebäude bis zu 70 m 

betragen.  
 

2.2 Garagen und Nebenanlagen sind zwischen Straßenbegrenzungslinie und vorderer 
Baugrenze unzulässig.  

 
3.  Grünordnerische Festsetzungen 

 
3.1 Im Zuge der Ergänzungsbebauung sind 5 Laubbäume zu pflanzen. Die zu pflanzenden 

Bäume sind vor Beschädigungen zu schützen sowie dauerhaft zu erhalten und zu 
pflegen. 

 Für aus natürlichen Gründen abgängige Bäume ist innerhalb eines Jahres eine 
Nachpflanzung auf dem Grundstück vorzunehmen. 

 
3.2 Die festgesetzte Anpflanzung von Bäumen ist spätestens innerhalb eines Jahres nach 

Fertigstellung der baulichen Anlage bzw. ein Jahr nach Aufnahme der Hauptnutzung 
umzusetzen. 

 
3.3 Das auf den Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser ist vor Ort 

zurückzuhalten und vorzugsweise (sofern es unbelastet ist) zur Versickerung zu bringen. 
 

4.   Örtliche Bauvorschriften lt. § 86 LBauO M-V zur Gestaltung und zu 
Abstandsflächen 

 
4.1 Im Teilgebiet 1 sind die Satteldächer von Hauptgebäuden sowie die Dächer von 

sonstigen baulichen Anlagen mit mehr als 30 m² Grundfläche mit Ziegeleindeckungen in 
rotem oder anthrazitem Farbton auszubilden. Die vorgenannten Dächer dürfen auch 
begrünt werden. Bei Materialien zur Nutzung von Solarenergie kann von den Satz 1 
abgewichen werden, sofern diese Flächen 100 % der Gebäudegrundfläche nicht 
überschritten werden. Aufständerungen von derartigen Anlagen sind ausgeschlossen. 

N
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1. Planungsanlass/ Gründe für die Aufstellung des B-Plans 
 
Auf Antrag der Eigentümerin hat die Stadtvertretung der Stadt Neustrelitz beschlossen, dass 
für das Grundstück Schwarzer Weg 12 ein vorhabenbezogener Bebauungsplan (B-Plan) 
aufgestellt werden soll. Damit wird das Ziel verfolgt, an diesem Standort Baurecht für ein 
Gesundheits- und Ernährungszentrum, ein Seniorenheim sowie ein Pflegehotel zu schaffen. 
Dem zugrunde liegt ein Konzept der Eigentümerin, welche zugleich als Vorhabenträgerin 
auftritt. Diese Planung ist dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil C) der Satzung zu 
entnehmen.  
Da dieses Ziel im Rahmen des derzeit geltenden Baurechts nicht bzw. nur teilweise erreich-
bar ist, wurde hierfür die Erarbeitung eines B-Plans erforderlich. 
  
2. Rechtsgrundlagen/ Aufstellungsverfahren 
 
Die Aufstellung des B-Plans basiert auf folgenden wesentlichen Grundlagen des Baurechts: 
 
a) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 

S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
221) 

 
Auf der Grundlage der Regelungen des § 13a BauGB wurde für die Aufstellung des B-Plans 
das beschleunigte Verfahren angewendet. Dies fußt auf dem Sachverhalt, dass mit ihm eine 
Maßnahme zur Innenentwicklung der Stadt verbunden ist. Sie stellt sich als Nachverdichtung 
gemäß § 13a (1) Satz 1 BauGB dar.  
Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens wird zudem durch den Aspekt gestützt bzw. 
ermöglicht, dass die lt. B-Plan mögliche Gesamtgrundfläche unter der lt. § 13a (1) Satz 2 Nr. 
1 BauGB geregelten Größe von insgesamt weniger als 20.000 m² liegt. 
 
Des Weiteren wird das Kriterium erfüllt, wonach mit dem B-Plan kein Vorhaben, das einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterliegt, vorbereitet 
oder begründet wird. Die mit ihm seitens der Stadt bezweckten Vorhaben fallen weder unter 
die dazu getroffenen Regelungen der Anlage 1 des UVP-Gesetzes noch unter das diesbe-
zügliche Landesrecht. Ebenso kann festgestellt werden, dass die Festsetzungen des B-
Plans zur Art und zum Maß der Nutzung sowie zur verfügbaren bebaubaren Grundstücksflä-
che nicht ermöglichen, dass hier ein derartiges Vorhaben realisiert werden könnte. 
Ebenfalls trifft die unter § 13a (1) Satz 2 Nr. 2 BauGB geregelte Voraussetzung, dass keine 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten bestehen, auf 
die vorliegende Planung zu. Derartige Gebiete befinden sich nicht in einem Umgebungsbe-
reich zum Plangebiet, in dem entsprechende Beeinträchtigungen vermutet werden müssen. 
 
b) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)  
 

c) Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

 
d) § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15.12.2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 26.06.2021 (GVOBI. M-V S. 1033) 
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3. Lage und Größe des Plangebiets, bisherige Nutzung 
 
Das Plangebiet ist im Stadtteil Kiefernheide an der Straße „Schwarzer Weg“ gelegen. 
Der Geltungsbereich des B-Plans umfasst die Flurstücke 9/4 und 9/7 der Flur 32 der Gemar-
kung Neustrelitz mit einer Größe von ca. 0,69 ha. 
 
Das Plangebiet ist im straßenseitigen Grundstücksteil mit einem mehrgeschossigen Gebäu-
de und im rückwärtigen Grundstücksteil mit Nebenanlagen und Stellflächen bebaut. Die übri-
gen Flächen stellen sich als zum Teil parkartig gestaltete Grünflächen dar. 
 
4. Übergeordnete Planungen/ Planungsgrundlage 
 
Gemäß § 8 (2) BauGB ist der B-Plan als verbindlicher Bauleitplan aus dem Flächennut-
zungsplan (F-Plan = vorbreitender Bauleitplan) zu entwickeln.  
Für die Stadt Neustrelitz liegt seit dem 13.12.2003 ein wirksamer F-Plan vor. In ihm ist das 
Plangebiet als Gewerbegebiet dargestellt. Die nunmehr verfolgte Nutzung weicht somit teil-
weise von dieser Darstellung der Grundzüge der bislang hier beabsichtigten Bodennutzung 
ab. Üblicherweise erfordert dies zumindest parallel zur Aufstellung des B-Plans eine förmli-
che Änderung des F-Plans. Hierauf kann jedoch aufgrund des für die Erarbeitung des B-
Plans in Anwendung gebrachten beschleunigten Verfahrens verzichtet werden. Stattdessen 
wird der F-Plan gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst. Wie 
aus den bereits erörterten sowie im Folgenden noch ausgeführten Darlegungen deutlich 
wird, ist dabei sichergestellt, dass die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeinde-
gebiets durch diese Planänderung nicht beeinträchtigt wird.  
Es kann also davon ausgegangen werden, dass der B-Plan den prinzipiellen städtebaulichen 
Entwicklungsabsichten der Stadt Neustrelitz entspricht. 
 
Auf der Grundlage der Regelungen des unter a) genannten BauGB ist bei der Planung eben-
falls zu beachten, dass die Festsetzungen des B-Plans den Zielen der Raumordnung anzu-
passen sind (§ 1 Abs. 4 BauGB). Hierfür wiederum sind das Landesraumentwicklungspro-
gramm (LEP) M-V vom 27.05.2016 bzw. das Regionale Raumentwicklungsprogramm 
(RREP) für die Region Mecklenburgische Seenplatte vom 15.06.2011 heranzuziehen. Aus 
keinem dieser raumordnerischen Grundlagenmaterialien ist eine Kollision mit der Aufstellung 
des B-Plans abzuleiten. Vielmehr kommt die vorliegende Planung den Zielen des LEP nach, 
bei der Siedlungsentwicklung Innenentwicklungspotenziale sowie Möglichkeiten der Nach-
verdichtung vorrangig zu nutzen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die vorlie-
gende Planung den Zielen der Raumordnung nicht entgegensteht.  
 
5. Grundzüge der Planung 
5.1 Allgemeines/ Städtebauliches Konzept 
 
Das Plangebiet wurde in zwei Teilgebiete (TG 1 und TG 2) gegliedert. Maßgebend dafür 
waren die unterschiedlichen Entwicklungsabsichten in Bezug auf die Geschossigkeit, Bau-
weise, Stellung des Gebäudes sowie Dachform und Dachneigung.  
 
5.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Gemäß den vorgenannten grundsätzlichen Zielstellungen zur Entwicklung des Plangebiets 
wurde die Art der baulichen Nutzung in beiden Teilgebieten als Sondergebiet für Pflege und 
Gesundheit mit den entsprechenden Nutzungsmöglichkeiten (Nr. 1.1 des Textteils) festge-
setzt, was dem Konzept der Vorhabenträgerin entspricht. 
 
Hinsichtlich des konkreten Umfangs (bzw. Maßes) der baulichen Nutzbarkeit der Grundstü-
cke entspricht die jeweils festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 dem Konzept der 
Vorhabenträgerin. 
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Zur Vermeidung zu großer Unterschiede in der Gebäudehöhe aufgrund eines übermäßig 
herausragenden Kellergeschosses wurde unter Nr. 1.2 des Textteils die Höhe des Fertigfuß-
bodens des Erdgeschosses festgesetzt. Die Höhenangaben beziehen sich dabei auf die Hö-
he der das Grundstück erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche. Da Abweichungen von 
den Höhenfestsetzungen um bis zu 20 cm in Abhängigkeit von der tatsächlichen Ausführung 
des Gebäudes noch städtebaulich vertretbar sein können, wurde eine darauf bezogene Aus-
nahmeregelung unter Nr. 1.2 der textlichen Festsetzungen ebenfalls mit aufgenommen. 
 
5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Geschossigkeiten, Stellung der bau-
lichen Anlagen und Höchstmaß zulässiger Wohnungen 
 
Unter Nr. 2.1 des Textteils wurde die maximale Länge der Hauptgebäude im TG 2 aufge-
nommen, um sicherzustellen, dass die Umsetzung gemäß Planung der Vorhabenträgerin 
erfolgen kann.  
 
Für die hinreichende städtebauliche Ordnung, insbesondere vor dem Hintergrund des Vor-
haben- und Erschließungsplans, wird es als ausreichend erachtet, ausschließlich Baugren-
zen in der dargestellten Form festzusetzen. Dabei hat die straßenseitige Baugrenze zur 
Planstraße einen Abstand gemäß der vorhandenen Bebauung, um eine aufgelockerte und 
den komfortabel großen Grundstücken angemessene von der Straße zurücktretende Bebau-
ung zu erzeugen.  
 
Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 2.2 sind Garagen und Nebenanlagen zwischen Straßen-
begrenzungslinie und vorderer Baugrenze unzulässig, damit der Straßenraum nicht von die-
sen Anlagen sondern primär von den Hauptgebäuden geprägt wird. 
 
Die Stellung des Hauptbaukörpers muss im TG 1 gemäß der Bestandssituation und dem 
zugrunde liegendem Konzept parallel zur Straße erfolgen. Gemäß der besagten Konzeption 
wurde die Stellung der Gebäude im TG 2 entsprechend gewählt.  
 
5.4 Verkehrsflächen/ Erschließung 
 
Die verkehrsseitige Erschließung ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt vollumfänglich über die 
Straße „Schwarzer Weg“ gegeben. Das Grundstück verfügt über einen Strom-, Wasser- und 
Gasanschluss. Mangels einer in diesem Bereich des Schwarzen Wegs vorhandenen Abwas-
serleitung ist das Grundstück nicht an die zentrale Abwasserentsorgungsanlage der Stadt 
angeschlossen. Das Schmutzwasser wird deshalb in einer abflusslosen Grube gesammelt. 
Die dafür erforderliche Befreiung ist bis zum 16.12.2024 befristet. 
 
5.5 Umweltschutz/ Grünordnung 
 
Vor dem Hintergrund, dass es sich bei der vorliegenden Planung um einen B-Plan der In-
nenentwicklung handelt und deshalb das beschleunigte Aufstellungsverfahren gemäß § 13a 
BauGB angewendet wurde, war eine förmliche Prüfung der Umweltverträglichkeit der Pla-
nung (Umweltprüfung) nicht erforderlich. Unabhängig hiervon wurde bereits im Vorfeld der 
Erarbeitung des B-Plans geprüft, inwieweit Belange des Umweltschutzes berührt werden. 
 
Dabei wurde von der Vorhabenträgerin eine Schalltechnische Untersuchung einschließlich 
Ergänzung vorgelegt (siehe Anlagen), wonach nach Einschätzung des Gutachters hinsicht-
lich eines hinreichenden Lärmschutzes bzw. der Vermeidung von Lärmkonflikten keine nega-
tiven Auswirkungen durch die Planung bzw. Beeinträchtigungen der neuen Nutzungen zu 
erwarten sind.  
Auch wenn darin eingeschätzt wurde, dass es unter diesem Aspekt noch einen hinreichen-
den Entwicklungsspielraum für die benachbarten Gewerbebetriebe gibt, ist nicht gänzlich 
ausgeschlossen, dass es bei einer vollständigen Ausschöpfung aller diesbezüglichen Mög-
lichkeiten im Rahmen der zulässigen Nutzungen innerhalb von Gewerbegebieten zu Lärm-
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konflikten durch das Nebeneinander von Gewerbebetrieben und diesem Sondergebiet 
kommt. 
Die Vorhabenträgerin hat für diesen Fall angekündigt, die auf ihrem Grundstück zulässigen 
lärmsensiblen Nutzungen durch (nachträgliche) Schallschutzmaßnahmen hinreichend zu 
schützen. Näheres hierzu wird in dem zwischen der Stadt und der Vorhabenträgerin (vor 
dem Satzungsbeschluss) abzuschließenden Durchführungsvertrag geregelt.  
 
Aus ökologischen Gründen wird die Anpflanzung von Bäumen mit der textlichen Festsetzung 
Nr. 3.1 (ergänzt um eine Frist der Durchführung der Pflanzungen unter Nr. 3.2) aufgenom-
men. Zum Schutz von Gehölzen im B-Plan wurde die textliche Festsetzung Nr. 3.1 vorgese-
hen.  
 
Das anfallende Niederschlagswasser muss sowohl aus ökologischen als auch aufgrund des 
Fehlens einer Ableitungsmöglichkeit in das öffentliche Abwassernetz vorrangig auf den Bau-
grundstücken zur Versickerung gebracht werden (textliche Festsetzung Nr. 3.3), sodass es 
auch künftig zum großen Teil der Grundwasserneubildung dient. 
 
5.6 Bauordnungsrechtliche örtliche Bauvorschriften 
 
Gemäß der Regelungsbefugnis des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 
(LBauO M-V) auf der Grundlage des § 9 (4) BauGB setzt der B-Plan Anforderungen an die 
äußere Gestaltung der neu entstehenden baulichen Anlagen fest. Die dementsprechend 
unter Nr. 4.1 und 4.2 des Textteils getroffenen Festsetzungen zur Dach- und Fassadenge-
staltung orientieren sich an dem vorgelegten Bebauungskonzept, wobei die zwingende Be-
grünung der Flachdächer Ausdruck und zugleich Anspruch einer neuzeitlichen Architektur 
darstellt. 
Die in der Planzeichnung erfolgten Festsetzungen zu Dachformen und -neigungen entspre-
chen dem in Rede stehenden Konzept.  
Die Stadt unterstützt die Nutzung regenerativer Energiequellen, weshalb unter Nr. 4.1 des 
Textteils ausdrücklich darauf Bezug genommen wird. Allerdings sollen aus stadtgestalteri-
scher Sicht überproportionale Dächer im Zusammenhang mit einer ggf. angestrebten Ver-
größerung der Flächen zur Nutzung von Solarenergie unterbunden werden, weshalb die pro-
zentuale Ausnutzung der diesbezüglichen Dachfläche für Solaranlagen die entsprechende 
Gebäudegrundfläche nicht überschreiten darf. Um ein optisches Hervortreten dieser Anlagen 
auf den Satteldächern so gering wie möglich zu halten, sind dort Aufständerungen ausge-
schlossen. Dies betrifft den baulichen Bestand am Schwarzen Weg. Unter anderem weil die 
Ergänzungsbebauung auf dem hinteren Grundstücksteil geplant ist, gilt dies nicht für die dort 
geplanten Flach- bzw. Pultdächer.   
Die Wirkung von Bebauungsstrukturen kann in der Regel entscheidend von Grundstücksein-
friedungen beeinflusst werden, weshalb auch hierzu entsprechende einschränkende Fest-
setzungen unter Nr. 4.3 des Textteils erforderlich sind. Die Begrenzung der Höhe der stra-
ßenseitigen Einfriedungen sowie die Regelung der Art ihrer Ausführung sollen sicherstellen, 
dass der Straßenraum primär durch die Bebauung und erst sekundär durch Einfriedungen 
geprägt wird.  
 
Von diesen textlichen Festsetzungen Nr. 4.1 bis 4.3 aufgeführten Regelungen können ge-
mäß Nr. 4.4 städtebaulich vertretbare Abweichungen ausnahmsweise zugelassen werden. 
 
5.7 Nachrichtliche Übernahmen/ Hinweise 
 
Unter Punkt 5 des Textteils werden drei nach Auffassung der Stadt für die Bebauung bzw. 
Nutzung im Plangebiet relevante Regelungen aus anderen Gesetzen nachrichtlich über-
nommen. Dies betrifft Verweise auf die Regelungen des Denkmalschutzgesetzes des Lan-
des M-V bezüglich des (nach Genehmigung veränderbaren) Bodendenkmals (Nr. 5.1), auf 
eventuelle Genehmigungs- bzw. Anzeigepflichten im Rahmen der Benutzung von Grund- 
und Oberflächengewässern lt. Wasserhaushalts- bzw. Landeswassergesetz (Nr. 5.2), sowie 
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auf Regelungen des Naturschutzausführungsgesetzes M-V bezüglich geschützter Bäume 
(Nr. 5.3). 
 
6. Realisierung der Planung 
 
Die Grundstücke befinden sich im privaten Eigentum. Die Stadt hat ausschließlich über einen 
Durchführungsvertrag nach § 12 BauGB, der vor dem Satzungsbeschluss abzuschließen ist, 
Einfluss auf die Realisierung. 
 
 
7. Flächenbilanz 
 
Gesamtgröße des Sondergebiets:  ca. 0,69 ha 
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1. AUFGABENSTELLUNG 
 

Mit der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird beabsichtigt die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für das Bauvorhaben – Gesundheits- und Ernährungszentrum – auf dem Grundstück 

Schwarzer Weg 12, in 17235 Neustrelitz zu schaffen. 

 

Aus diesen Planungen ergibt sich das Erfordernis, für das Bebauungsplangebiet die Belange des Schall-

schutzes zu untersuchen, um Konflikte zwischen den geplanten Nutzungen und den unmittelbar angren-

zenden vorhandenen gewerblichen Nutzungen zu erkennen und soweit möglich zu vermeiden. Dies ent-

spricht insbesondere den nachfolgend genannten gesetzlichen Regelungen: 

 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) § 50 (Vorsorgeprinzip) 

Baugesetzbuch (BauGB) §1 Abs. 5 und 6 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) § 15 

 

 

Die Geräuschsituation im Umfeld des vorhabenbezogenen Bebauungsgebiets wird durch die Schallemis-

sionen mehrerer benachbarter Gewerbebetriebe bestimmt. Darüber hinaus sind die möglichen Schalle-

missionen mehrerer rechtsgültiger Bebauungsplangebiete zu berücksichtigen, die sich entsprechend den 

textlichen Festsetzungen in deren Satzung ergeben könnten. 

 

Zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen auf das geplante Bauvorhaben soll in dieser schalltech-

nischen Untersuchung die Schallimmissionsbelastung, welche sich an den geplanten Nutzungen im Ta-

geszeitraum einstellt, rechnerisch ermittelt und bewertet werden.  

Ergänzend dazu sollen Aussagen zur Schallimmissionsbelastung auf die geplante Nutzung getroffen wer-

den, wenn auf den unmittelbar benachbarten Gewerbeflächen möglicherweise gewerbliche Tätigkeiten 

innerhalb des Nachtzeitraums (22.00 – 06.00 Uhr) ausgeführt würden. 

 

Zur Bewertung der errechneten Beurteilungspegel werden die schalltechnischen Orientierungswerte für 

städtebauliche Planung der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 sowie die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

1998 herangezogen. 

  

 

 

2. BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 
2.1 VERWENDETE UNTERLAGEN UND ANGABEN DES AUFTRAGGEBERS 
 

 Projektbeschreibung mit Lageplan und Grundrissen zum „Gesundheits- und Ernährungszentrum“ 

und zum „Seniorenheim und Pflegehotel“, Ingenieurbüro Strübing und Zschuckelt, Güstrow, ohne 

Maßstab, Stand: Zusendung mit email vom 16.05.2022 

 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 01/91 – „Neuer Schlachthof“, Planzeichnung (Teil A), Maß-

stab 1 : 1000 und textliche Festsetzungen (Teil B), in Kraft getreten am 16.11.1994 
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 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 08/91 – „Schwarzer Weg; ehemals Komplexbauleitung“, 

Planzeichnung (Teil A), Maßstab 1 : 500 und textliche Festsetzungen (Teil B), in Kraft getreten am 

01.05.1997 

 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 60/08 – „Gelände nördlich des Biomassenkraftwerks an der 

Kirschenallee“, Planzeichnung (Teil A), Maßstab 1 : 2000 und textliche Festsetzungen (Teil B), in 

Kraft getreten am 26.02.2009 

 

 

 

2.2 VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND LITERATUR 
 

 BImSchG Bundes - Immissionsschutzgesetz, 2013 

 BauGB Baugesetzbuch, 2017 

 BauNVO Baunutzungsverordnung "Verordnung über die bauliche Nutzung 

  der Grundstücke", 2017 

 TA Lärm  Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, 1998 

 RLS 19 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, 2019 

 DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau, 2002 

 DIN 18005, Teil 1, Bbl. 1 Schalltechnische Orientierungswerte, 1987 

 DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 1999 

 VDI 2714 Schallausbreitung im Freien, 1988 

 VDI 2720 Bl.1 Schallschutz durch Abschirmung im Freien, 1987 

 M. Schlich „Geräuschprognose von langsam fahrenden Pkw“, 

   Zeitschrift für Lärmbekämpfung Bd. 2 (2007) Nr.2 – März, 2010 

 Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von 

Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen; Hessische Landesanstalt für Umwelt (HLfU), 

Heft 192, Wiesbaden 1995 

 Technischen Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Be-

triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten so-

wie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten“ (Lärmschutz in Hessen, 

Heft 3, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden, 2005) 

 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz - Parkplatzlärmstudie, 6. vollständig  überarbeitete 

Auflage, Augsburg 2007 

 

 

 
2.3 EINHEITEN, FORMELZEICHEN, RECHENALGORITHMEN 
 

Die in diesem Gutachten aufgeführten Begriffe und Formelzeichen, sowie die für die Ermittlung der Emis-

sion verwendeten Rechenalgorithmen, werden in den ANLAGEN 1  UND 2  erläutert. 
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3. SITUATION / LÖSUNGSANSATZ 

 

Das Grundstück Schwarzer Weg 12 befindet sich in der östlichen Randlage des Stadtgebiets. Der 

Schwarze Weg geht von der Kirschenallee ab und führt in nördliche Richtung. In unmittelbarer Nachbar-

schaft des betreffenden Grundstücks befinden sich an der südlichen Grenze die Betriebsgrundstücke von 

zwei Gewerbebetrieben. 

An der östlichen Seite des Planungsgebiets führt die Straße „Schwarzer Weg“ entlang. An deren östli-

chen Seite sich ein Garagenkomplex und weiter entfernt eine Kleingartenanlage (Kiefernheide e.V.) be-

findet. 

An der westlichen Seite grenzt das Planungsgebiet an eine Waldfläche, die bis an das Bebauungsplan-

gebiet Nr. 60/08 „Gelände nördlich des Biomassenkraftwerks an der Kirschenallee“ reicht. Die Entfernung 

bis zur Bebauungsplangrenze beträgt ca. 200 m. 

 

Die Planungsabsichten sehen für das zu untersuchende Gebiet vor, westlich des bereits bestehenden 

Gebäudes der 24h-SeniorService GmbH zwei weitere Gebäude jeweils für ein Gesundheits- und Ernäh-

rungszentrum und ein Seniorenheim und Pflegehotel zu errichten. Die Lage des Planungsgebiets ist in 

dem BILD 1 - LAGEPLAN dargestellt. 

 

Für das Planungsgebiet sind die Belange des Schallschutzes zu untersuchen, um Konflikte zwischen den 

geplanten Nutzungen und den unmittelbar angrenzenden gewerblichen Nutzungen zu erkennen und so-

weit möglich zu vermeiden. 

 

 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Gewerbebetrieben ist gemäß TA 

Lärm Ziffer 3.2.1, Absatz 2 nur sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung, bestehend aus Vorbelastung 

und Zusatzbelastung, am maßgeblichen Immissionsort die zulässigen Immissionsrichtwerte nicht über-

schreitet. Dem entsprechend werden die folgenden schalltechnisch relevanten Geräuschquellen unter-

sucht: 

 

 

Vorbelastung 

In der Nachbarschaft zum geplanten Bauvorhaben (Gesundheits- und Ernährungszentrum, Seniorenheim 

und Pflegehotel) befinden sich mehrere Gewerbebetriebe. 

 

In dieser schalltechnischen Untersuchung werden nach gutachterlicher Einschätzung nur die Schallemis-

sionen der schalltechnisch relevanten Betriebe und deren Auswirkungen auf das angrenzende zukünftige 

Bebauungsgebiet einbezogen.  

 

Die Auswahl der Betriebe und die Erfassung der betrieblichen Vorgänge auf deren Betriebsgelände wird 

durch eigene Erhebung vor Ort erfasst und ihre schalltechnische Bedeutung eingeschätzt. Dem entspre-

chend werden die folgenden schalltechnisch relevanten gewerblichen Emittenten im Rahmen dieser 

schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt;  
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Gewerbebetriebe außerhalb des Planungsgebiets (Bestand): 

 Bauschlosserei Kobs (Inhaber: Kay Nimke), Schwarzer Weg 9, 17235 Neustrelitz 

 Bautak GmbH, Schwarzer Weg 10, 17235 Neustrelitz 

 

Die Betriebsgrundstücke der vorgenannten Betriebe reichen unmittelbar bis an die südliche Grenze des 

Planungsgebiets. Die gewerblichen Emissionen dieser Betriebe werden entsprechend den Vorgaben der 

TA Lärm 1998 ermittelt. 

Die Betriebszeiten der Gewerbebetriebe beschränken sich in allen technologischen Abläufen auf den 

Beurteilungszeitraum TAG.   

 

Hinweis: An der nördlichen Seite des Bebauungsgebiets befindet sich die Dachdeckerei Krause-Lange-

Krause GbR, Schwarzer Weg, 17235 Neustrelitz. Aufgrund der Entfernung zu den geplanten Gebäuden 

und weil die gewerblichen Tätigkeiten überwiegend auf den Baustellen ausgeführt werden, wird der Be-

trieb als schalltechnisch nicht relevant eingeschätzt. 

 

 

Gewerbe- und Industrieflächen außerhalb des Planungsgebiets: 

Das geplante Bauvorhaben liegt des Weiteren im Einwirkungsbereich mehrerer rechtsgültiger Bebau-

ungsplangebiete deren Lage im BILD 2 – LAGE DER BEBAUUNGSPLANGEBIETE ersichtlich ist. 

 

 Bebauungsplangebiet Nr. 01/91 – „Neuer Schlachthof“ 

 Bebauungsplangebiet Nr. 08/91 – „Schwarzer Weg; ehemals Komplexbauleitung“ 

 Bebauungsplangebiet Nr. 60/08 – „Gelände nördlich des Biomassenkraftwerks an der 

Kirschenallee“ 

 

Hinweis: Die berücksichtigten Gewerbe- und Industrieflächen sind im Bild 2 jeweils mit der Nummer des 

Bebauungsplanes und der Gebietsbezeichnung gekennzeichnet. 

 

 

Zusatzbelastung 

Im Zusammenhang mit der Versorgung des Seniorenheims/Pflegehotels sind für die Belieferung, mit z.B. 

Bettwäsche und Nahrungsmitteln, Fahrvorgänge mit Lkw und Transportern und die Geräusche bei Verla-

devorgänge zu erwarten.  

Die mit den Fahrzeugbewegungen und Parkvorgängen verbundenen Geräusche durch Besucher und 

Mitarbeiter werden nicht in die Untersuchung einbezogen. Die Pkw-Stellplätze befinden sich vor der west-

lichen Fassade des Betriebsgebäudes und werden in Richtung Seniorenheim/Pflegehotel vollständig 

abgeschirmt. 
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Schallausbreitungsberechnung 

Als Grundlage zur schalltechnischen Beurteilung, wird ein dreidimensionales schalltechnisches Be-

rechnungsmodell erstellt. Dieses Modell besteht aus einem  

 

 Ausbreitungsmodell (Gelände und Bebauung) und einem 

 Emissionsmodell (Emittenten) 

 

Für die vorliegenden schalltechnisch relevanten Emittenten liegen die Emissionsdaten im Wesentlichen 

als Einzahlwerte vor. Aus diesem Grund werden die Schallausbreitungsberechnungen, gemäß TA Lärm 

bzw. DIN ISO 9613, Teil 2, mit der Mittenfrequenz von 500 Hz durchgeführt. 

 

Dieser Emissionsansatz bildet die Basis zur Berechnung der Beurteilungspegel Lr an den relevanten Im-

missionsorten. Sollten sich im Ergebnis der Berechnungen Überschreitungen der Beurteilungskriterien, 

an den Immissionsorten ergeben, so werden die Schallquellen aufgezeigt, die zu dieser Überschreitung 

führen und Anforderungen an die Minderung der Emissionspegel dieser Quellen formuliert. 

 

Unter Verwendung aller Eingangsdaten, die den zu berücksichtigenden Schallquellen zugehören, werden 

deren immissionswirksame Schalleistungspegel berechnet, d.h. alle evtl. Korrekturen (z.B. die Zeitbewer-

tung, Zuschläge für impulshaltige Geräusche KI und Informationshaltigkeit von Geräuschen KT ) werden 

emissionsseitig zum Ansatz gebracht. 

 

Aus den errechneten Emissionspegeln aller schalltechnisch relevanten Geräuschquellen wird zusammen 

mit den räumlichen Eingangsdaten zur Lage und Höhe von Bauwerken und Verkehrswegen ein digitales 

dreidimensionales schalltechnisches Modell erstellt.  

Dieses Modell enthält alle die Schallausbreitung beeinflussenden Daten wie Lage und Kubatur der Be-

bauung, Hindernisse, das Geländeprofil sowie die Lage der vorher beschriebenen Emissionsquellen. 

 

In einem schalltechnischen Berechnungsprogramm werden diese Schallquellen modellhaft nachgebildet; 

z.B.: 

 Freiflächenverkehr (Liefer- und Kundenverkehr) als Linienschallquellen 

 Parkplätze als Flächenschallquellen 

 Be- und Entladevorgänge als Punktschallquellen 

 

Das schalltechnische Berechnungsprogramm führt die Ausbreitungsrechnungen nach der Richtlinie DIN 

ISO 9613-2 für eine Temperatur von 10 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 % durch. Die Berück-

sichtigung der meteorologischen Korrektur erfolgt nicht. Die Berechnungsergebnisse gelten für eine die 

Schallausbreitung begünstigende Wetterlage; d.h. Mitwindwetterlage mit 3 m/s und Temperaturinversion. 

Erfahrungsgemäß liegen Langzeitmittelungspegel etwas unterhalb der berechneten Werte. 

 

Die berechneten Beurteilungspegel sind mit den vorgegebenen Orientierungswerten (OW) nach DIN 

18005, Teil 1, Beiblatt 1 und den Immissionsrichtwerten (IRW) der TA Lärm 1998 entsprechend der ge-

planten Nutzung zu vergleichen.  
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4. IMMISSIONSORTE, BEURTEILUNGSWERTE 
 

Immissionsorte 

Die in der schalltechnischen Untersuchung betrachteten Immissionsorte (IO-01 bis IO-08) sind im 

BILD 1 - LAGEPLAN abgebildet. Sie befinden sich vor den Fassaden der geplanten Gebäude und sind so 

gewählt, dass sie für den Emittenten Gewerbe jeweils die maßgeblichen Immissionsorte darstellen. 

 

 

Orientierungswerte der DIN 18005 

Grundlage für die schallschutztechnische Beurteilung stellt die DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, dar. Mit ihr 

werden die bei der bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigenden Belange des Umweltschutzes 

und die Forderung nach gesunden Lebensverhältnissen konkretisiert. Diese Orientierungswerte sind aus 

der Sicht des Schallschutzes anzustrebende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte.  

 

Die Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, beziehen sich auf die Beurteilungszeiträume 

tags ( 06.00 - 22.00 Uhr ) und  nachts ( 22.00 - 06.00 Uhr ). 

 

Die bauliche Nutzung der Umgebung ist in Form von Gewerbebetrieben, Garagen und Kleingärten gege-

ben. Unter dem Gesichtspunkt der Schutzbedürftigkeit gegen Lärmeinwirkung werden deshalb zur Beur-

teilung der Geräuschsituation, entsprechend der tatsächlichen und geplanten Nutzung, die schalltechni-

schen Orientierungswerte (DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1) für Mischgebiete herangezogen.  

 

  

 Gewerbelärm Tag  Nacht 

 Mischgebiete 60 dB(A)   45 dB(A) 

  

 

 

Die DIN 18005 enthält vereinfachte Verfahren zur Schallimmissionsberechnung für die städtebauliche 

Planung. Für eine differenziertere Untersuchung und genauere Widerspiegelung der schalltechnischen 

Situation wird für die Ermittlung von Emissionsdaten, die Ausbreitungsrechnung und die Beurteilung von 

gewerblichen Emittenten zusätzlich die TA-Lärm vom 26.08.1998 herangezogen. 

 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 98 stimmen zahlenmäßig mit den Orientierungswerten nach DIN 

18005, Teil 1, Beiblatt 1 überein. 

 

Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Zur Beurteilung des Gewerbelärms für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind die Immissions-

richtwerte der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm“, TA Lärm, 1998 heranzuziehen. Sie bil-

den die Grundlage, um im Einwirkungsbereich gewerblicher Anlagen eine Gefährdung, erhebliche Be-

nachteiligung oder Belästigung durch „Arbeitslärm“ zu erkennen und die Einwirkung von Lärm auf die 

Nachbarschaft zu beurteilen. 
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Diese Richtwerte gelten für den Bezugszeitraum Tag (von 06.00 bis 22.00 Uhr; entspricht 16 Stunden) 

und den Bezugszeitraum Nacht (von 22.00 bis 06.00 Uhr; entspricht 8 Stunden). Maßgeblich für die Beur-

teilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurtei-

lende Anlage relevant beiträgt. 

 

Es sind folgende ergänzende Regelungen zu beachten: 

Kurzzeitige Überschreitungen des Immissionsrichtwertes "Außen" am Tag um mehr als 30 dB(A) sollen 

vermieden werden. Zur Sicherung der Nachtruhe sollen nachts kurzzeitige Überschreitungen der Richt-

werte um mehr als 20 dB(A) vermieden werden. Wegen erhöhter Störwirkung ist werktags in den Teilzei-

ten 06.00 - 07.00 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr ein Zuschlag von 6 dB(A) auf den jeweiligen Mittelungspegel 

zu geben (Zuschlag für Stunden mit erhöhter Empfindlichkeit). 

 

 

 

5. EMISSIONSDATEN – GEWERBE IM BESTAND – VORBELASTUNG - TAGESZEITRAUM 
5.1 ALLGEMEINE HINWEISE 
 
Für die im Lösungsansatz aufgeführten Gewerbebetriebe und Bebauungsplangebiete, welche mit ihren 

Emissionen auf das Untersuchungsgebiet einwirken, werden nachfolgend die Geräuschemissionsdaten 

ermittelt. 

 

Die Lage und die Bezeichnung der Schallquellen innerhalb der gewerblichen Betriebsflächen ist dem 

BILD 1 - LAGEPLAN zu entnehmen. Die untersuchten Schallemissionsquellen werden entsprechend ihrer 

Lage in das schalltechnische Modell übernommen. 

 

Aus naheliegenden Gründen lässt sich die schalltechnische Situation auf dem Betriebsgelände von Ge-

werbebetrieben nicht immer eindeutig bestimmen. Deshalb müssen im Folgenden Vereinfachungen ge-

troffen werden, um einen durchschnittlichen Betriebsablauf beschreiben zu können. 

 

Der Umfang betrieblicher Vorgänge auf dem Grundstück bzw. dem Betriebsgelände dieser Betriebe und 

Einrichtungen wurde durch eigene Befragung von verantwortlichen Mitarbeitern erfasst. Diese Angaben 

beziehen sich auf die Häufigkeit und die Zeitdauer schalltechnisch relevanter Ereignisse sowie auf den 

Zeitraum, in dem diese auftreten können. Die darauf aufbauenden Annahmen werden dabei in schall-

technisch ungünstiger Weise getroffen. 

 

Angaben zu den Schallleistungspegeln von Maschinen und Geräten, die in diesen Betriebsstandorten 

zum Einsatz kommen, wurden aus der Literatur entnommen oder nach den Angaben von Herstellern 

verwendet. 

 

Die unterschiedlichen Einwirkzeiten der schalltechnisch relevanten Emittenten werden durch eine Zeit-

bewertung berücksichtigt. 
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Die Modellierung der Zufahrten auf der öffentlichen Straße erfolgt im schalltechnischen Modell entspre-

chend der TA Lärm, d.h. die Fahrstrecken werden so gestaltet, dass eine Vermischung mit dem öffentli-

chen Verkehr gegeben ist (TA Lärm, Abschnitt 7.4). 

 

In den zu untersuchenden Betrieben und Einrichtungen sind die folgenden schalltechnisch relevanten 

betrieblichen Abläufe und Vorgänge zu erwarten: 

 

Bauschlosserei Kobs (Inhaber: Kay Nimke), Schwarzer Weg 9, 17235 Neustrelitz 

 

Betriebszeit: Montag – Freitag: 07.00 bis 16.30 Uhr 

 

In den Werkstatträumen der Metallbaufirma sind für die Metallbearbeitung erforderliche Maschinen und 

Geräte aufgestellt. 

In der Stahlbauhalle handelt es sich dabei im Wesentlichen um eine Tafelschere, Stanzwerkzeuge, eine 

Bandsäge, eine Kranbahn, Schweißtechnik und Handgeräte, wie Winkelschleifer und Bohrmaschinen. 

In der Fensterbauhalle sind es insbesondere eine Doppelgehrungssäge, eine Pfostenfräse und diverse 

Handgeräte und in der Edelstahlhalle eine Maschine zum Ablängen, Schweißgeräte und eine Bohrma-

schine. 

Die wesentlichen emissionsbestimmenden Arbeiten werden nach Angaben des Betreibers innerhalb der 

Werkstatträume verrichtet. 

 

Weitere Geräuschquellen sind mit den Fahrbewegungen von Lieferfahrzeugen und eigenen Betriebsfahr-

zeugen verbunden. Für das Abstellen der Fahrzeuge von Mitarbeitern, Besuchern bzw. Kunden werden 

Stellplätze an der südlichen Seite des Firmengebäudes genutzt. 

 

Die schalltechnisch relevanten Geräusche bei Anlieferung und Entladung von Material sind ebenfalls in 

die Untersuchung einzubeziehen. 

 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung werden daher die folgenden immissionsrelevanten Ge-

räuschquellen innerhalb der Betriebsfläche berücksichtigt: 

 

 Schallabstrahlung durch relevante Fassadenbauteile der Werkstattgebäude 

 Fahrzeugbewegungen (Lkw zur Anlieferung vom Aluminium- und Stahlprofilen) 

 Fahrzeugbewegungen (Transporter bzw. kleine Lkw zur Auslieferung und zur Montage) 

 Fahrzeugbewegungen (Gabelstapler) 

 Parkplatzverkehr durch Fahrzeuge von Mitarbeitern und Kunden 

 

 

Aus den betrieblichen Abläufen auf dem Gelände des Unternehmens ergeben sich folgende schalltech-

nisch relevanten Geräuschquellen: 

 

T01  Freiflächenverkehr – An- und Abfahrtsweg von Lkw und Transportern 

T01_R  Freiflächenverkehr – Rangiervorgänge von Lkw auf T01 
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BG1  Betriebsgeräusche von Lkw (Bremsen, Türen zuschlagen, Leerlauf, Anlassen) 

WU1   Warenumschlag 

ST1, STL Fahrgeräusche eines Gabelstaplers 

F01 – F05 Fassadenbauteile der Werkstattgebäude 

P1 Parkplatzfläche 

P1_zu Zu- und Abfahrtsweg zur Parkplatzfläche 

 

 

BAUTAK GmbH, Schwarzer Weg 10 , 17235 Neustrelitz 

 

Betriebszeit: Montag – Freitag: 07.00 bis 16.30 Uhr 

 

Auf diesem Grundstück hat die BAUTAK GmbH einen Lagerplatz eingerichtet. Regelmäßige gewerbli-

che Tätigkeiten werden hier nicht ausgeführt. Die Fläche dient lediglich zur Zwischenlagerung von 

Baumaterialien und zum Abstellen von zwischenzeitlich nicht genutzten Betriebsfahrzeugen. Gelegent-

liche Transporte und Umlagerung von Material werden mit einem Kopflader Wematik 825 T ausgeführt. 

 

Aus den betrieblichen Abläufen auf dem Gelände des Unternehmens ergeben sich folgende schalltech-

nisch relevanten Geräuschquellen: 

 

WU2   Warenumschlag, Ladegeräusche 

ST2 Fahrgeräusche eines Gabelstaplers 

P2 Stellplatzfläche Transporter 

P2_zu Zu- und Abfahrtsweg zur Stellplatzfläche 

 

Alle vorgenannten Emissionsquellen sind, entsprechend ihrer im Berechnungsmodell berücksichtigten La-

ge, im BILD 1- LAGEPLAN dargestellt. 

 

 

 

5.2 BAUTEILSCHALLQUELLEN 
 

Wenn die Außenbauteile eines Gebäudes Räumlichkeiten einfassen, in denen es zu relevanten Schall-

druckpegeln kommt, stellen sie schallabstrahlende Flächen dar. 

 

Die Schallabstrahlung der Fassadenbauteile der Werkstattgebäude (Fensterbau, Stahlbau und Edel-

stahlbau) wird durch die Bildung der Ersatz-Teilschallquellen F01 bis F05 berücksichtigt. 

Ausgehend vom Innenschallpegel Li, der Einwirkzeit und der Schalldämmwerte R'w der Bauhüllenelemen-

te wird der Flächenpegel L''WA,mod der Bauteilschallquellen nach dem in ANLAGE 2 beschriebenen Algo-

rithmus bestimmt. Diese IFSP werden den einzelnen Bauteilen zugeordnet und in das schalltechnische 

Berechnungsmodell integriert. 
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Die immissionswirksamen Flächenschallleistungspegel IFSP der Bauteilschallquellen wurden unter fol-

genden Prämissen ermittelt: 

 
 Innenpegel in dem Werkstattraum: Li = 85,0 dB(A) 

Mit dem Tages-Lärmexpositionspegel LEX,8h = 85,0 dB(A) entsprechend der Lärm- und Vibrations-

Arbeitsschutzverordnung kommt ein mittlerer Innenraumpegel als Höchstwert zum Ansatz, mit dem der 

Einsatz und Betrieb aller für die technologischen Abläufe erforderlichen Maschinen und Geräte in einer 

Achtstundenschicht berücksichtigt werden. 

 
 Betriebszeitraum: Montag-Freitag:  07.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

Die Betriebszeiten der Bauschlosserei Kobs liegen ausschließlich innerhalb des Beurteilungszeitraums 

TAG von 06.00 bis 22.00 Uhr. 

Es wird davon ausgegangen, dass lärmintensiven Arbeitsgeräusche in den Werkstätten über einen Zeit-

raum von 6 Stunden wirksam sein werden. Daraus ergibt sich, bezogen auf den Beurteilungszeitraum 

TAG, die nachfolgende zeitliche Korrektur für die Einwirkzeit: 

 

 Korrektur der Einwirkzeit: LT= -4,26 dB(A) 
 

Für die Schallabstrahlung über die Werkstatt-Tore wird im Sinne schalltechnisch ungünstiger Verhältnisse 

angenommen, dass diese über den Zeitraum der lärmintensiven Metallbauarbeiten offenstehen. 

 

 
 Schalldämmwerte: 

Die Werkstattgebäude wurden in massiver Bauweise aus Mauerwerksziegeln errichtet. Der Aufbau und 

die erforderlichen Abmaße des Werkstattgebäudes wurden vor Ort aufgenommen. 

Wegen der massiven Bauausführung der Gebäude wurden als relevante schallabstrahlende Fassaden-

bauteile nur offene Hallentore und die Fassadenseiten mit einem hohen Fensteranteil berücksichtigt. 

 

Soweit keine Herstellerangaben zu den Schalldämm-Maßen R'w von Bauteilen vorlagen, wurden die zum 

Ansatz gebrachten Schalldämm-Maße so gewählt, dass die realen Werte mit hoher Wahrscheinlichkeit 

über diesen liegen, was die Sicherheit der Berechnungsergebnisse erhöht. 

Für Fassadenbauteile aus unterschiedlichen Bauelementen bzw. Baustoffen werden resultierende 

Schalldämm-Maße berechnet. Folgende Schalldämmwerte der Umfassungsbauteile werden der Berech-

nung zugrunde gelegt: 

 

F01  Hallentor-West - Fensterbau offen:  R’w = 0 dB  (geschlossen: R’w = 22 dB) 

 

F02  Hallentor-Süd - Stahlbau offen:  R’w = 0 dB  (geschlossen: R’w = 22 dB) 

 

F03  Außenwand-West - Stahlbau Ziegel-Mauerwerk 32 cm 

   Rw =  57 dB 

F03  Fenster  Aluminiumrahmen, Festverglasung mit Isolierglas 

   Rw = 25 dB 
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F03 Außenwand + Fenster Rw, res = 33 dB  

 

F04  Hallentor-Süd - Edelstahlbau offen:  R’w = 0 dB  (geschlossen: R’w = 22 dB) 

 

F05  Außenwand-Nord-Edelstahlbau Ziegel-Mauerwerk 32 cm 

   Rw =  57 dB 

 

F05  Fenster  Holzrahmen, Festverglasung mit Isolierglas 

   Rw = 25 dB 

 

F05 Außenwand + Fenster Rw, res = 36 dB  

 

F05  Hallentor  offen:              R’w = 0 dB  (geschlossen: R’w = 22 dB) 

 

 

In der nachfolgenden TABELLE 1 sind die Schalldämm-Maße Rw, sowie die aus dem Werkstatt-

Innenpegel resultierenden Emissionsdaten (Modell-Flächenschallleistungspegel L’’WA,mod) der Umfas-

sungsbauteile ausgewiesen. 

 

TABELLE 1: Immissionswirksame Schalleistungspegel der Bauteilschallquellen (IFSP), tags 

 Bezeichnung der Emit-

tenten 

Lage Fläche 

[m²] 

Li 
[dB(A)] 

R’W 
[dB] 

Cd* 
[dB] 

LT 
[dB] 

 

L''WA,mod 

[dB(A)/m²] 

Tag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F01 Hallentor, offen, Fenster-
bau 

W 23 85,0 0 -4 -4,26 77 

F02 Hallentor, offen, Stahlbau S 13 85,0 0 -4 -4,26 77 

F03 Außenwand+Fenster, 
Stahlbau 

W 128 85,0 33 -4 -4,26 41 

F04 Hallentor, offen, Edel-
stahlbau 

S 12 85,0 0 -4 -4,26 77 

F05 Außenwand+Fenster, 
Edelstahlbau 

N 45 85,0 36 -4 -4,26 44 

 

*  gemäß DIN EN 12354-4 berechnet sich der flächenbezogene Schallleistungspegel L’’WA unter Berücksichtigung 

eines Diffusitätsterms Cd (raumabhängig) und des Spektrum-Anpassungswertes C. Im Konkreten wird Cd  = -5 dB 

und C = 1 dB angesetzt.  (entsprechend TA Lärm auch nach VDI 2571, Gleichung 9b) 
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5.3 LIEFERVERKEHR UND WARENUMSCHLAG 

 

Die Geräusche der Lieferfahrzeuge bei der Anlieferung/Abholung unterscheiden sich vom fließenden 

Verkehr auf öffentlichen Straßen durch Geräuschemissionen der Beschleunigung, der Verzögerung und 

des Rangierens, sowie durch Einzelereignisse wie Entspannungsgeräusche des Bremsluftsystems, des 

Türenschlagens, des Anlassens u.ä.; also Geräusche mit auffälligen Pegeländerungen. 

Die Zu- und Abfahrtswege von Lkw und Transportern von der Grundstücksgrenze bis zu den Stellplatz-

flächen bzw. bis zu den technologisch bedingten Haltepunkten werden als Freiflächenverkehr (Linienpe-

gel) in das schalltechnische Modell integriert. 

Die Emissionsschallpegel des Freiflächenverkehrs von Lkw und damit verbundene Einzelvorgänge, wie 

das Türenschlagen und Anlassen des Motors, wurden entsprechend dem „Technischen Bericht zur Un-

tersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, 

Auslieferungslagern, Speditionen sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbraucher-

märkten“ , (Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3, 2005) be-

rechnet.  

 

Die Lkw – Geräusche werden in „Fahrgeräusche und besondere Fahrzustände“ sowie in „Betriebsgeräu-

sche“ unterschieden. 

Die Emissionen des anlagenbezogenen LKW-Verkehrs werden nach den Berechnungsalgorithmen der 

Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt, Heft 192, „LKW- und Ladegeräusche auf Be-

triebsgeländen“ berechnet. 

 

 

Lieferfahrzeuge: Fahrgeräusche und besondere Fahrzustände (Rangieren) 

 

Für die Belieferung mit Material sowie Aluminium- und mit Stahlprofilen werden am Tag vier Lkw berück-

sichtigt. 

Der Abtransport von fertigen Produkten zur Montage, wie z. B. Fenster und Türen, erfolgt mit fünf firmen-

eigenen Transportern.  

In der nachfolgenden TABELLE 2 sind die im schalltechnischen Modell zum Ansatz gebrachten Betriebs-

fahrzeuge zusammengefasst ausgewiesen. 

 

TABELLE 2: Im schalltechnischen Modell zum Ansatz gebrachte Fahrzeuge, tags 

Betrieb Fahrzeug Anzahl  Fahrziel / Fahrzweck 

1 2 3 4 

Bauschlosserei Kobs Lkw > 7,5 t 1 Anlieferung Aluminiumprofile 

Bauschlosserei Kobs Lkw > 7,5 t 1 Anlieferung Stahlprofile 

Bauschlosserei Kobs Lkw > 7,5 t 2 Anlieferung sonstiger Materialien 

Bauschlosserei Kobs Transporter 5 Anlieferung sonstige Materialien 

Summe, Gesamtfahrzeuge 9  
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Für den Vorgang des Rangierens der LKW auf der Zufahrt zur den Ladebereichen wird für die erforderli-

che Rangierstrecke im schalltechnischen Modell ein Zuschlag von 5 dB vergeben. Damit sind die bei 

Rangiertätigkeiten auftretenden Schallereignisse, wie eine akustische Signalisierung der Rückwärtsfahrt 

und Beschleunigungsvorgänge, berücksichtigt. 

 

Die Fahrstrecke der Lastkraftwagen (Hin- und Rückfahrten) T01 zur Belieferung der Bauschlosserei und 

die Rangierstrecke T01_R sind im BILD 1 – LAGEPLAN dargestellt. 

 

Sie werden als Linienschallquellen entsprechend ihrer Lage in das schalltechnische Berechnungsmodell 

übernommen. Die Fahrstrecke T01 wird auch von den firmeneigenen Transportern genutzt. 

 

Entsprechend der angesetzten Fahrhäufigkeit bzw. der Länge der Fahrstrecken werden in der folgenden 

TABELLE 3 die Eingangs- und Emissionsdaten sowie der immissionswirksame Linienschallpegel L’WA,mod 

ausgewiesen. 

 

TABELLE 3: Emissionsdaten Fahrgeräusche und besondere Fahrzustände, tags 

Emittent Vorgang / Fahrstre-

cke 

L’WA,1h n Ln LT,16h l L’WA,mod  

  [dB(A)/m]  [dB] [dB] [m] [dB(A)/m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T01 , tags Lkw > 7,5 t 63,0* 8 3,0 -12 162 60,0 

T01-R, tags Lkw - Rangieren 68,0 4 3,0 -12 27 62,0 

T01 , tags Transporter 48,0 10 0,0 -12 162 46,0 

* Der Schallleistungspegel bezogen auf eine Stunde LWA,1h = 63 dB(A) entspricht einem LWA  106 dB(A) für eine Vorbeifahrt mit 
20 km/h und 1 m Wegelement. 

 

 

Betriebsgeräusche LKW 

Es ist davon auszugehen, dass die nachfolgenden Geräusche zwingend im Betriebsablauf auftreten. 

Diese Vorgänge werden daher für Lkw detailliert in der Schallimmissionsprognose berücksichtigt (die 

ausgewiesenen Schallleistungspegel LWA sind arithmetische Mittelwerte): 

 

 Betriebsbremse LWA  = 108 dB(A) 

 Türenschlagen LWA = 100 dB(A) 

 Anlassen LWA = 100 dB(A) 

 Leerlauf LWA =   94 dB(A) 

 

Entsprechend den Einwirkzeiten der Emittenten wird eine Zeitbewertung durchgeführt. Diese Zeitbewer-

tung wird durch den Korrekturfaktor LT berücksichtigt. Die sich so ergebenden zeitbewerteten Vorgänge 

sind für einen Lkw in TABELLE 4.1 ausgewiesen. 
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TABELLE 4.1: Emissionsdaten Betriebsgeräusche (BG) 1 Lkw / 1h, tags 

Emittent Vorgang LWA 

[dB(A)] 

n tges 

[s] 

LT,1h 

[dB] 

LWA,mod,1h 

[dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 7 

BG1.1 Bremsen 108,0 1 5 1 28,6 79,4 

BG1.2 Türen zuschlagen 100,0 2 10 25,6 74,4 

BG1.3 Anlassen 100,0 1 5 28,6 71,4 

BG1.4 Leerlauf  94,0 1 60 17,8 76,2 

energetische Summe BG1.1 – BG1.4                        --> BG1 82,3 

 

 

Die Betriebsgeräusche der Lkw sind in ihrer Lage nicht eindeutig, so dass diese auf der Freifläche zwi-

schen dem Büroeingang und der Stahlbauhalle angeordnet wurden. 

 

In der TABELLE 4.2 sind die Betriebsgeräusche entsprechend den zu erwartenden Fahrvorgängen im 

Zusammenhang mit Anlieferungen bezogen auf die Beurteilungszeit (LT,16h,tags) und eine Fläche S von 10 

m² Fläche (LS = -10 dB) aufgeführt. 

 

TABELLE 4.2: Betriebsgeräusche (BG) Lkw,  tags 

Emittent Vorgang / Fahrstrecke L’WA,1h n LT LS L’WA,mod  

  [dB(A)/m]  [dB] [dB] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 7 

BG1 
Betriebsgeräusche Lkw, bei Be-
lieferung  82,3 4 -12 -10 66,3 

 

Die Flächenschallquelle BG1 wird entsprechend ihrer Lage in das schalltechnische Berechnungsmodell 

eingearbeitet (Lage siehe BILD 1 – LAGEPLAN). 

 
 
 

Warenumschlag (WU) 

Nachdem die LKW die Lieferzone erreicht haben, wird im Allgemeinen die Ladebordwand heruntergelas-

sen. Die Rollcontainer und/oder die Paletten auf Hubwagen werden dann über die Ladebordwand in die 

Lager- bzw. Werkstatträume befördert. 

 

In dem „Technischen Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von 

Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen“; Hessische Landesanstalt für Umwelt (HLfU), Heft 

 
1  Die Ermittlung der Schallleistungspegel basiert auf den Messungen nach dem Taktmaximalpegel – Verfahren. Erfassung eines 

Einzelereignisses innerhalb eines 5 Sekundentaktes. Mit dieser Vorgehensweise ist gleichzeitig der Impulszuschlag KI  enthalten. 



Herrmann  &  Partner    Bericht 327-E/2022 
Ingenieurbüro 
 
 

16 

192, Wiesbaden 1995 sind unter Absatz 5.3 die Schallleistungspegel LWA der Verladegeräusche als zeit-

lich gemittelte Schallleistungspegel für 1 Ereignis pro Stunde auf Basis des Taktmaximalpegels LWATeq 

(inklusive Impulszuschlag) ausgewiesen. Aus diesem Grund sind die Impulse bereits enthalten und wer-

den für diese Emittenten nicht erst immissionsseitig vergeben (abweichend zur TA Lärm). 

 

Die Vorgänge für den ebenerdigen Warenumschlag (Fahren mit Handhubwagen auf Asphalt etc.) werden 

nach dem „Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Anlagen zur Abfallbe-

handlung und -verwertung sowie Kläranlagen“; Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG), 

Heft 1, Wiesbaden 2002 berücksichtigt. Damit der Berechnungsansatz konform zum Ansatz im Bereich 

Rampe erfolgt, sind die darin ausgewiesenen Schallleistungspegel auf Basis des Taktmaximalpegelver-

fahrens LWAT (Absatz 8.3 Seite 17) in den mittleren Schallleistungspegel für eine Stunde2 umgerechnet 

worden. 

In der TABELLE 5.1 werden die für die Ermittlung des Modelschallleistungspegels LWA,mod notwendigen 

Emissionsdaten  LWAT,1h ausgewiesen. 

 

TABELLE 5.1: Emissionsdaten Warenumschlag (WU1 bis WU3), 1 Vorgang / 1h 

Emittent Vorgang LWAT,1h 

  [dB(A)] 

1 2 3 

WU1.1 Palettenhubwagen über fahrzeugeigene Ladebordwand 88 

WU1.2 Rollgeräusche, Wagenboden 75 

energetische Summe WU1.1 – WU1.2   --> WU1 88,2 

WU2.1 Rollcontainer über fahrzeugeigene Ladebordwand 78 

WU2.2 Rollgeräusche, Wagenboden 75 

energetische Summe WU2.1 – WU2.2   --> WU2 79,8 

WU3.1 Palettenhubwagen , Leerfahrt auf Asphalt 71 

WU3.2 Ware auf Asphalt 61 

energetische Summe WU3.1 – WU3.2   --> WU3 71,4 

 

 

Bei Anlieferung sind die gelieferten Waren und Materialien, in der Regel auf Paletten verstaut, die mit 

Palettenhubwagen über die Ladebordwand abgesetzt werden und darauffolgend in die Betriebsräume 

befördert werden.  

 
2  LWAT,1h = LWAT + 10 log (TE / 3600)  
 Auf Grundlage des Taktmaximalpegels (Messzyklus TE = 5 s) und der in Heft 3 HLUG ausgewiesen Geschwin-

digkeit v = 1,4 m/s, entspricht der Vorgang einer Wegstrecke von 7 m. LWAT,Leerfahrt = 100 dB(A); LWAT,Ware = 90 
dB(A) 
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Die Belieferung mit Stahl- bzw. Aluminiumprofilen erfolgt in speziellen Boxen in denen das Material stoß-

geschützt und gegen Verrutschen gesichert transportiert wird. Die damit verbundenen Emissionen wer-

den wie Ladevorgänge WU1 behandelt. 

 

Im Folgenden wird der Warenumschlag (Be- und Entladen) für die Bauschlosserei Kobs und die benach-

barte Baufirma BAUTAK GmbH untersucht. 

 

Die Fahrwege im Bereich der Ladezonen sind nicht eindeutig festgelegt, daher wird die Emissionsquelle 

entsprechend ihrer Lage als Flächenquelle angesetzt (Berechnungsalgorithmen siehe in der ANLAGE 1 ). 

Die Fahrten innerhalb des LKW (Rollgeräusche auf dem Wagenboden) werden am LKW-Standort be-

rücksichtigt. 

Die Ladevorgänge der Bauschlosserei Kobs werden auf einer Fläche von ca. 200 m² (Korrekturwert  

LS = -23 dB) und bei der BAUTAK GmbH auf einer Fläche von ca. 261 m² (Korrektur LS = -24,2 dB) aus-

geführt. 

 

In der TABELLE 5.2 werden die in der Berechnung zum Ansatz gebrachten Emittenten bezogen auf 16 

Stunden (LT = -12 dB) und die genutzten Flächen zusammenfassend ausgewiesen. 

 

TABELLE 5.2: Warenumschlag (WU), tags 

Emittent Vorgang LWA,1h 

[dB(A)] 

n LT 

[dB] 

LS 

[dB] 

KR 

[dB] 

L’’WA,mod 

[dB(A)/m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

WU 1 

Bauschlosserei 

Kobs 

Warenumschlag -

Palettenhubwagen über 

LKW-Ladebordwand 

88,2 16 -12 -23 0 65,2 

WU 2 

BAUTAK 

GmbH 

Warenumschlag -

Palettenhubwagen über 

LKW-Ladebordwand 

88,2 16 -12 -24,2 0 64,1 

 

 

5.4    GABELSTAPLER 
 

Auf dem Betriebsgelände der Firmen Bauschlosserei Kobs und der BAUTAK GmbH kommen für die in-

nerbetrieblichen Transportaufgaben Gabelstapler zum Einsatz. 

 

Bauschlosserei Kobs  Gabelstapler:  Typ Still R70 -16T  

Nach Herstellerangaben beträgt der Schallleistungspegel für Gabelstapler dieser Größe, gemessen am 

Fahrerohr: 

      LWA =  99,0 dB(A) 
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Der Gabelstapler kommt auf dem gesamten Betriebsgelände zum Einsatz. Die Fahrbewegungen häufen 

sich insbesondere vor der Fensterbauhalle. 

Da die Lage der Fahrbewegungen bzw. Fahrstrecken des Gabelstaplers nicht genau zugeordnet werden 

kann, wird für diese Schallquelle ST1 eine Ersatzschallquelle mit einer Fläche von 280 m² gebildet, was 

mit einem Korrekturwert von LS = -24,47 dB berücksichtigt wird. 

 

Für die Entladevorgänge werden insgesamt 30 Minuten angesetzt. Daraus ergibt sich ein Korrekturwert 

von LT = -15,05 dB bezogen auf die Beurteilungszeit Tag. 

Damit ergibt sich der folgende zeitlich bewertete Schalleistungspegel (IFSP), der für die Schallausbrei-

tungsberechnungen herangezogen wird: 

 

 Gabelstapler ST1, tags L``WA mod  =  59,5 dB(A)/m²  

 

Neben der Entladung von Anlieferungen kommt der Gabelstapler gelegentlich auch für andere Transport-

aufgaben zum Einsatz. Diese Fahrbewegungen werden durch eine Fahrstrecke ST-L berücksichtigt, die 

sich über das gesamte Betriebsgelände bis hin zur Edelstahlhalle erstreckt. 

Dafür wird eine Ersatzschallquelle mit einer Länge von 48 m gebildet, was zu einem Korrekturwert von 

LS = -16,81 dB führt. 

 

Im Sinne schalltechnisch ungünstiger Annahmen wird davon ausgegangen, dass der Radlader täglich 

weitere 30 Minuten innerhalb der gesamten Betriebszeit für gelegentliche Transportaufgaben benutzt 

wird. Damit ergibt sich ein Korrekturwert von LT = -15,05 dB bezogen auf die Beurteilungszeit Tag. 

 

Damit ergibt sich der folgende zeitlich bewertete Schalleistungspegel (IFSP), der für die Schallausbrei-

tungsberechnungen herangezogen wird: 

 

 Gabelstapler Fahrstrecke ST-L, tags L`WA mod  =  67,1 dB(A)/m  

 

 

 

BAUTAK GmbH  Gabelstapler:  Typ Wematik 825 T  

Nach Herstellerangaben beträgt der Schallleistungspegel für einen Gabelstapler dieser Größe: 

 

      LWA =  104,0 dB(A) 

 

Der Gabelstapler kommt auf diesem Gelände nur selten zum Einsatz, da Baumaterial in der Regel direkt 

auf die Baustellen geliefert wird. Hier wird er zum Abladen von Baustoffen zur Zwischenlagerung benutzt. 

Da die Lage der Fahrbewegungen bzw. Fahrstrecken des Gabelstaplers nicht genau zugeordnet werden 

kann, wird für diese Schallquelle ST2 eine Ersatzschallquelle mit einer Fläche von 261 m² gebildet, was 

mit einem Korrekturwert von LS = -24,17 dB berücksichtigt wird. 
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Für die Entladevorgänge werden insgesamt 30 Minuten angesetzt. Daraus ergibt sich ein Korrekturwert 

von LT = -15,05 dB bezogen auf die Beurteilungszeit Tag. 

Damit ergibt sich der folgende zeitlich bewertete Schalleistungspegel (IFSP), der für die Schallausbrei-

tungsberechnungen herangezogen wird: 

 

 Gabelstapler ST2, tags L`WA mod  =  64,8 dB(A)/m²  

 

 

5.5 PARKPLÄTZE 

 

Auf dem Betriebsgelände der Bauschlosserei Kobs werden Stellplätze für Mitarbeiter und Besucher be-

reitgehalten. Diese befinden sich an der südlichen Seite des Bürogebäudes auf der Stellplatzfläche P1. 

 

Auf dem Betriebsgelände der BAUTAK GmbH werden die nicht im Einsatz befindlichen Transporter häu-

fig an der Grundstücksgrenze zur 24h-Senior Service GmbH abgestellt. 

 

Die Ermittlung der Emissionsdaten wird nach den Berechnungsalgorithmen der Bayrischen Parkplatz-

lärmstudie, 6. Auflage vorgenommen, ANLAGE 1. Dabei enthalten die ausgewiesenen Emissionsdaten 

des Parkverkehrs alle akustisch relevanten Vorgänge auf der Parkfläche, wie z.B. das Anlassen des Mo-

tors, die An- und Vorbeifahrt und das Schließen der Türen- und des Kofferraumes. 

 

Für den Tageszeitraum wird für jeden Stellplatz ein einmaliger Stellplatzwechsel angenommen, so dass 

durchschnittlich auf jedem Stellplatz 2 Fahrbewegungen (Hin- und Rückfahrt) ausgeführt werden. 

Daraus ergibt sich für den Tageszeitraum eine durchschnittliche Bewegungshäufigkeit von N = 0,125 

(Maßeinheit  N: Bewegungen je Stellplatz und Stunde). 

 

 

In der folgenden TABELLE 6 sind die Eingangs- und Emissionsdaten, sowie die Flächenpegel L''WA,mod 

ausgewiesen. 

 

TABELLE 6:  Emissionsdaten Parkplatzverkehr , tags 

Teil- LW0 N B S KI KD KR FSP L''WA,mod 

Flächen 
 

[dB(A)] 
 

/h 
Stell-
plätze 

 
[m²] 

 
[dB(A)] 

 
[dB(A)] 

 
[dB(A)] 

 
[dB(A)/m²] 

 
[dB(A)/m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 63,0 0,125 6 117 4,0 0 0 47,7 47,7 

P2 63,0 0,125 6 140 4,0 0 0 47,0 47,0 
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Hinweis zur Vergabe von Zuschlägen: 

Zuschlag für die Parkplatzart 

Zur Berücksichtigung der schalltechnisch typischen Charakteristik der Parkplatzart wurde der Zuschlag 

KPA  = 0,0 dB(A)  (entspricht Parkplätzen für Besucher und Mitarbeiter) angesetzt. 

 

Zuschlag unterschiedliche Fahrbahnoberflächen 

Die schalltechnischen Eigenschaften der Fahrbahnoberfläche der Fahrgassen innerhalb der Stellplatzflä-

chen werden durch die Verwendung des folgenden Zuschlags berücksichtigt: 

Kies (unbefestigter Weg)  Zuschlag  KStro  = 2,5 dB(A) 

 

Zu- und Abfahrtswege 

Die Zu- und Abfahrten auf das Betriebsgrundstück erfolgen über den öffentlichen Straßenraum ausge-

hend vom Schwarzen Weg (siehe – BILD 1 – LAGEPLAN). 

Die Fahrhäufigkeit richtet sich in erster Linie nach der zuvor genannten Bewegungshäufigkeit auf den 

Stellplätzen. 

 

 

Die Daten zur Verkehrsbelastung DTV ergeben sich aus der Anzahl der Stellplätze und der Bewegungs-

häufigkeit entsprechend der Bayrischen Parkplatzlärmstudie (tags: N = 0,125 Bewegungen/Stellplatz*h). 

Die Fahrgeschwindigkeit wird entsprechend der Berechnungsvorschrift RLS 90 mit 30 km/h angesetzt. 

Die schalltechnischen Eigenschaften des Fahrbahnbelags (Betonplattenweg) werden mit einem Korrek-

turwert von 2 dB(A) berücksichtigt. 

 

Aufbauend auf den nach RLS 90 berechneten Schallemissionspegeln Lm,E werden die längenbezogenen 

Schallleistungspegel aus dem Zu- und Abfahrtsverkehr entsprechend der Bayrischer Parkplatzlärmstudie 

berechnet. 

Die Umrechnung des Schallemissionspegel (Lm,E) nach RLS zum längenbezogenen Schallleistungspegel 

(L’WA,mod), erfolgt entsprechend der Parkplatzlärmstudie durch eine Korrektur von KRLS = 19 dB. 

 

In der folgenden TABELLE 7 werden die sich aus der angesetzten Fahrhäufigkeit ergebenden Pegel aus-

gewiesen. 

 

TABELLE 7: Emissionsdaten Fahrstrecken der Pkw, tags 

Emittent 

Fahrstrecke 

M p v DSTRO Lm,E KRLS L’WA,mod  

 [Kfz/h] [%] [km/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Zu- und Ausfahrt P1 0,78 0 30 2 29,5 19 48,5 

Zu- und Ausfahrt P2 0,78 0 30 2 29,5 19 48,5 

Die Emissionen des Verkehrs auf der Zu- und Abfahrt werden als Linienquelle in das schalltechnische Modell inte-

griert. 
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6. EMISSIONSDATEN – BEBAUUNGSPLANGEBIETE - VORBELASTUNG 
 
Die Lage der Bebauungsplangebiete mit deren Teilflächen ist im BILD 2 – LAGE DER BEBAUUNGSPL-

ANGEBIETE dargestellt. Die Teilflächen werden entsprechend ihrer Lage in das schalltechnische Modell 

übernommen. 

Für die im Lösungsansatz aufgeführten Bebauungsplangebiete, welche mit ihren Emissionen auf das 

Untersuchungsgebiet einwirken, werden nachfolgend die flächenbezogenen Schallleistungspegel aufge-

führt. Sie wurden den textlichen Festsetzungen der Satzungen entnommen: 

 

 Bebauungsplangebiet Nr. 01/91 – „Neuer Schlachthof“ 

Flächenbezogene Schallleistungspegel für die Teilflächen GI1 und GI2: 

für den Tageszeitraum: L''WA,mod = 65 dB(A)/m² 

für den Nachtzeitraum: L''WA,mod = 50 dB(A)/m² 

 

Hinweis: Berechnet entsprechend der Festsetzung Pkt 11: „In den Industriegebieten sind nur sol-

che Betriebe und Anlagen zulässig, die nicht mehr als 500 m Abstand zu Wohngebieten erfordern.“ 

Unter Berücksichtigung der Gesamtfläche der Industriegebiete GI1 und GI2. 

 

 Bebauungsplangebiet Nr. 08/91 – „Schwarzer Weg; ehemals Komplexbauleitung“ 

Flächenbezogene Schallleistungspegel für die Teilflächen GE: 

für den Tageszeitraum: L''WA,mod = 60 dB(A)/m² 

für den Nachtzeitraum: L''WA,mod = 50 dB(A)/m² 

 

Flächenbezogene Schallleistungspegel für die Teilflächen MI1: 

für den Tageszeitraum: L''WA,mod = 55 dB(A)/m² 

für den Nachtzeitraum: L''WA,mod = 35 dB(A)/m² 

 

Flächenbezogene Schallleistungspegel für die Teilflächen MI2: 

für den Tageszeitraum: L''WA,mod = 55 dB(A)/m² 

für den Nachtzeitraum: L''WA,mod = 40 dB(A)/m² 

 

 Bebauungsplangebiet Nr. 60/08 – „Gelände nördlich des Biomassenkraftwerks an der 

Kirschenallee“ 

Flächenbezogene Schallleistungspegel für die Teilflächen SO-GB, SO-RE und GE: 

für den Tageszeitraum: L''WA,mod = 65 dB(A)/m² 

für den Nachtzeitraum: L''WA,mod = 50 dB(A)/m² 
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7. EMISSIONSDATEN – GEWERBELÄRM – ZUSATZBELASTUNG - TAGESZEITRAUM 
 
Die Lage und die Bezeichnung der Schallquellen welche im Zusammenhang mit dem Betrieb bzw. der 

Versorgung des Seniorenheims/Pflegehotels und des Ernährungszentrums zu untersuchen sind, sind 

dem BILD 1 - LAGEPLAN zu entnehmen. Die untersuchten Schallemissionsquellen werden entsprechend 

ihrer Lage in das schalltechnische Modell übernommen. 

 

 

7.1 LIEFERVERKEHR UND WARENUMSCHLAG 

 

Der Zu- und Abfahrtsweg von Lkw und Transportern von der Grundstücksgrenze bis zum Haltepunkt vor 

dem Haupteingang des Pflegehotels werden als Freiflächenverkehr (Linienpegel) in das schalltechnische 

Modell integriert. Die Fahrstrecke der Lastkraftwagen und Transporter T02 zur Belieferung ist im BILD 1 

– LAGEPLAN dargestellt. 

 

Die Emissionsschallpegel des Freiflächenverkehrs von Lkw und damit verbundene Einzelvorgänge, wie 

das Türenschlagen und Anlassen des Motors, wurden entsprechend dem „Technischen Bericht zur Un-

tersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, 

Auslieferungslagern, Speditionen sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbraucher-

märkten“, (Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3, 2005) be-

rechnet.  

 

Die Lkw – Geräusche werden in „Fahrgeräusche und besondere Fahrzustände“ sowie in „Betriebsgeräu-

sche“ unterschieden. 

Die Emissionen des anlagenbezogenen LKW-Verkehrs werden nach den Berechnungsalgorithmen der 

Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt, Heft 192, „LKW- und Ladegeräusche auf Be-

triebsgeländen“ berechnet. 

 

 

Lieferfahrzeuge: Fahrgeräusche und besondere Fahrzustände (Rangieren) 

 

Für die Belieferung mit Wäsche, Nahrungsmitteln und sonstigen Verbrauchsmitteln wird angenommen, 

dass täglich höchstens zwei Lkw und zwei Transporter das Betriebsgelände befahren. 

 

Für den Vorgang des Rangierens der LKW auf der Zufahrt zur den Ladebereichen wird für die erforderli-

che Rangierstrecke im schalltechnischen Modell ein Zuschlag von 5 dB vergeben. Damit sind die bei 

Rangiertätigkeiten auftretenden Schallereignisse, wie eine akustische Signalisierung der Rückwärtsfahrt 

und Beschleunigungsvorgänge, berücksichtigt. 

 

Entsprechend der angesetzten Fahrhäufigkeit bzw. der Länge der Fahrstrecken werden in der folgenden 

TABELLE 8 die Eingangs- und Emissionsdaten sowie der immissionswirksame Linienschallpegel L’WA,mod 

ausgewiesen. 

 



Herrmann  &  Partner    Bericht 327-E/2022 
Ingenieurbüro 
 
 

23 

TABELLE 8: Emissionsdaten Fahrgeräusche und besondere Fahrzustände, tags 

Emittent Vorgang / Fahrstre-

cke 

L’WA,1h n Ln LT,16h l L’WA,mod  

  [dB(A)/m]  [dB] [dB] [m] [dB(A)/m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T02 , tags Lkw > 7,5 t 63,0* 2 3,0 -12 152 54,0 

T02 , tags Transporter 48,0 2 3,0 -12 152 39,0 

* Der Schallleistungspegel bezogen auf eine Stunde LWA,1h = 63 dB(A) entspricht einem LWA  106 dB(A) für eine Vorbeifahrt mit 
20 km/h und 1 m Wegelement. 

 

Betriebsgeräusche LKW 

Es ist davon auszugehen, dass die nachfolgenden Geräusche zwingend im Betriebsablauf auftreten. 

Diese Vorgänge werden daher für Lkw detailliert in der Schallimmissionsprognose berücksichtigt (die 

ausgewiesenen Schallleistungspegel LWA sind arithmetische Mittelwerte): 

 

 Betriebsbremse LWA  = 108 dB(A) 

 Türenschlagen LWA = 100 dB(A) 

 Anlassen LWA = 100 dB(A) 

 Leerlauf LWA =   94 dB(A) 

 

Entsprechend den Einwirkzeiten der Emittenten wird eine Zeitbewertung durchgeführt. Diese Zeitbewer-

tung wird durch den Korrekturfaktor LT berücksichtigt. Die sich so ergebenden zeitbewerteten Vorgänge 

sind für einen Lkw in TABELLE 9.1 ausgewiesen. 

 

TABELLE 9.1: Emissionsdaten Betriebsgeräusche (BG) 1 Lkw / 1h, tags 

Emittent Vorgang LWA 

[dB(A)] 

n tges 

[s] 

LT,1h 

[dB] 

LWA,mod,1h 

[dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 7 

BG1.1 Bremsen 108,0 1 5 3 28,6 79,4 

BG1.2 Türen zuschlagen 100,0 2 10 25,6 74,4 

BG1.3 Anlassen 100,0 1 5 28,6 71,4 

BG1.4 Leerlauf  94,0 1 60 17,8 76,2 

energetische Summe BG1.1 – BG1.4                        --> BG1 82,3 

 

 

Die Betriebsgeräusche der Lkw sind in ihrer Lage nicht eindeutig, so dass diese als Flächenquelle auf 

dem Fahrweg in Höhe des Haupteingangs zum Pflegehotel angeordnet wurden. 

 

 
3  Die Ermittlung der Schallleistungspegel basiert auf den Messungen nach dem Taktmaximalpegel – Verfahren. Erfassung eines 

Einzelereignisses innerhalb eines 5 Sekundentaktes. Mit dieser Vorgehensweise ist gleichzeitig der Impulszuschlag KI  enthalten. 
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In der TABELLE 9.2 sind die Betriebsgeräusche entsprechend den zu erwartenden Fahrvorgängen 

bezogen auf die Beurteilungszeit (LT,16h,tags) und eine Fläche S von 10 m² Fläche (LS = -10 dB) aufgeführt. 

 

TABELLE 9.2: Betriebsgeräusche (BG) Lkw,  tags 

Emittent Vorgang / Fahrstrecke L’WA,1h n LT LS L’WA,mod  

  [dB(A)/m]  [dB] [dB] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 7 

BG2 
Betriebsgeräusche Lkw, bei Be-
lieferung  82,3 2 -12 -10 63,3 

 

Die Flächenschallquelle BG2 wird entsprechend ihrer Lage in das schalltechnische Berechnungsmodell 

eingearbeitet (Lage siehe BILD 1 – LAGEPLAN). 
 
 

Warenumschlag (WU) 

Nachdem die Lkw die Lieferzone erreicht haben, wird im Allgemeinen die Ladebordwand heruntergelas-

sen. Die Rollcontainer werden dann über die Ladebordwand in das Gebäude verbracht. 

 

In der TABELLE 10.1 werden die für die Ermittlung des Modelschallleistungspegels LWA,mod notwendigen 

Emissionsdaten  LWAT,1h ausgewiesen. 

 

TABELLE 10.1: Emissionsdaten Warenumschlag (WU1 bis WU3), 1 Vorgang / 1h 

Emittent Vorgang LWAT,1h 

  [dB(A)] 

1 2 3 

WU1.1 Palettenhubwagen über fahrzeugeigene Ladebordwand 88 

WU1.2 Rollgeräusche, Wagenboden 75 

energetische Summe WU1.1 – WU1.2   --> WU1 88,2 

WU2.1 Rollcontainer über fahrzeugeigene Ladebordwand 78 

WU2.2 Rollgeräusche, Wagenboden 75 

energetische Summe WU2.1 – WU2.2   --> WU2 79,8 

WU3.1 Palettenhubwagen , Leerfahrt auf Asphalt 71 

WU3.2 Ware auf Asphalt 61 

energetische Summe WU3.1 – WU3.2   --> WU3 71,4 
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Die mit der Anlieferung bzw. Abholung von Rollcontainern verbundenen Emissionen werden wie Lade-

vorgänge WU2 behandelt. Es wird erwartet, dass im Durchschnitt bei jeder Belieferung mindestens zwei 

Rollcontainer bewegt werden; entspricht 4 Bewegungen. 

 

Die Fahrwege im Bereich der Ladezonen sind nicht eindeutig festgelegt, daher wird die Emissionsquelle 

entsprechend ihrer Lage als Flächenquelle angesetzt (Berechnungsalgorithmen siehe in der ANLAGE 1 ). 

Die Ladevorgänge werden auf einer Fläche von ca. 15 m² (Korrekturwert  

LS = -11,8 dB) ausgeführt. Die Fahrten innerhalb des LKW (Rollgeräusche auf dem Wagenboden) werden 

am LKW-Standort berücksichtigt. 

 

In der TABELLE 10.2 werden die in der Berechnung zum Ansatz gebrachten Emittenten bezogen auf 16 

Stunden (LT = -12 dB) und die in Anspruch genommene Fläche zusammenfassend ausgewiesen. 

 

TABELLE 10.2: Warenumschlag (WU), tags 

Emittent Vorgang LWA,1h 

[dB(A)] 

n LT 

[dB] 

LS 

[dB] 

KR 

[dB] 

L’’WA,mod 

[dB(A)/m²] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

WU 2 

Pflegehotel 

Warenumschlag -

Rollcontainer über 

LKW-Ladebordwand 

79,8 8 -12 -11,8 0 65,1 

 

 

 

8. EMISSIONSDATEN – FÜR FIKTIVE TÄTIGKEIT IM NACHTZEITRAUM 
 

Um Aussagen über die schalltechnische Situation treffen zu können, die sich einstellen würde, wenn ge-

gebenenfalls auf den benachbarten Betriebsgrundstücken auch im Nachtzeitraum gearbeitet würde, wird 

davon ausgegangen, dass die Lärmquellen innerhalb der Gebäude keinen relevanten Beitrag zum Beur-

teilungspegel liefern. Um den maximal möglichen Schallleistungspegel auf den Betriebsflächen der Bau-

schlosserei Kobs und der Bautak GmbH zu ermitteln, wurden die Freiflächen der beiden Gewerbebetrie-

be jeweils mit einem Flächenschallpegel FP1 und FP2 belegt. Die Ausdehnung der Flächen FP1 (Bautak 

GmbH) und FP2 (Bauschlosserei Kobs) und ist dem BILD 5 - LAGEPLAN zu entnehmen. 

 

FP1  (Bautak GmbH) 1.498 m² 

FP2  (Bauschlosserei Kobs) 1.893 m² 

 

 

Unter Berücksichtigung der gewerblichen Vorbelastung aus den Bebauungsplänen 1/91, 8/91 und 60/08, 

ist unter der Maßgabe der Einhaltung des zulässigen Immissionsrichtwertes für den Nachtzeitraum für 

diese Flächen der maximal mögliche Flächenschallpegel von L``WA mod  =  49,0 dB(A)/m² ermittelt wor-

den. 
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9. ERMITTLUNG DER BEURTEILUNGSPEGEL  
9.1 BERECHNUNGSPRÄMISSEN 
 

Grundlage der Berechnungen sind die gültigen Regelwerke der Schallausbreitung (DIN ISO 9613-2). In 

den Berechnungen sind eine ausbreitungsbegünstigende Mitwindwetterlage bzw. eine leichte Bodenin-

version berücksichtigt. Langzeitmittelungspegel, in denen die meteorologische Korrektur nach DIN ISO 

9613-2 berücksichtigt wird, liegen erfahrungsgemäß unterhalb der berechneten Werte. 

 

 

Die Berechnungen werden mit dem Programmsystem LIMA durchgeführt und erfolgen unter folgenden 

Prämissen: 

 

 Gewerbelärm DIN ISO 9613 –2  

 Pegelklassendarstellung: 

 Raster der Berechnung: 2,5 x 2,5 m  

 Immissionshöhe: 4 m über Gelände 

 Einzelpunktberechnungen: 

 Lage der Immissionspunkte: 0,5 m vor geöffnetem Fenster der betreffenden Fassade 

 Aufpunkthöhen: Anzahl entsprechend Geschosshöhen 

     Berechnung mit einfacher Reflexion und Beugung 

 

In der Einzelpunktberechnung wurden die im Lageplan als maßgebende Immissionsorte ausgewiese-

nen IO-01 bis IO-10 zugrunde gelegt. Die Lage der Immissionsorte ist BILD 1 - LAGEPLAN zu entneh-

men. 

 

 

 

9.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE - GEWERBE 
 

Die Berechnungsergebnisse der Schallausbreitungsberechnung sind als Isophonenverlauf für den Beur-

teilungszeitraum TAG, mehrfarbig und flächendeckend, graphisch dargestellt; siehe PEGELKLASSEN-

DARSTELLUNG- BILD 3. Der Isophonenverlauf für den Beurteilungszeitraum NACHT ist in der PEGEL-

KLASSENDARSTELLUNG- BILD 4  dargestellt. 

 

Diese Isophonen (Linien gleicher Schallpegel) spiegeln die zu erwartende Geräuschsituation an den Ge-

bäudefassaden der vorhandenen und der geplanten Einrichtungen auf dem Grundstück der 24h-Senior 

Service GmbH wider. Sie ermöglichen einen anschaulichen Überblick über den Verlauf der Schallimmis-

sion und ermöglichen deren qualitative Beurteilung. 

 

In der Ausbreitungsrechnung sind die im Lösungsansatz als Vorbelastung aufgeführten Gewerbebetriebe 

im Bestand (Absatz 5.), die Emissionen der Bebauungsplangebiete als Vorbelastung (Absatz 6.) und die 

Emissionen der Zusatzbelastung (Absatz 7.) berücksichtigt. 
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Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnung (Beurteilungspegel Lr ), für die Immissionsorte IO-01 bis IO-

10, werden in Abhängigkeit zur Immissionshöhe, zur quantitativen Beurteilung der schalltechnischen Si-

tuation, in den TABELLEN 11 UND 12 aufgeführt. 

 

 

Die berechneten Beurteilungspegel werden zur Beurteilung der schalltechnischen Situation dem Immissi-

onsrichtwert nach TA Lärm 1998 bzw. dem Orientierungswert für Mischgebiete des Beurteilungszeit-

raums TAG und NACHT, entsprechend DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 gegenübergestellt. 

 

TABELLE 11 : Beurteilungspegel - Lr durch Gewerbelärm an ausgewählten Immissionsorten, 

 im Beurteilungszeitraum Tag, Gesamtbelastung 

Immissionspunkt Nutzung Immissionsricht-
wert IRW 

Beurteilungspegel  
Lr  

Überschreitung 
des IRW 

Bezeich-
nung 

Aufpunkt-
höhe 

 tags tags  tags 

 [m]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 

IO-01 2,8 MI 60 50,8 -- 

IO-01 5,8 MI 60 51,7 -- 

IO-02 2,8 MI 60 48,0 -- 

IO-02 5,8 MI 60 50,1 -- 

IO-03 2,8 MI 60 52,8 -- 

IO-03 5,8 MI 60 53,3 -- 

IO-04 2,8 MI 60 54,4 -- 

IO-04 5,8 MI 60 54,0 -- 

IO-05 2,8 MI 60 57,0 -- 

IO-05 5,8 MI 60 54,4 -- 

IO-05 8,8 MI 60 52,5 -- 

IO-06 2,8 MI 60 49,1 -- 

IO-06 5,8 MI 60 52,1 -- 

IO-06 8,8 MI 60 53,0 -- 

IO-07 2,8 MI 60 50,8 -- 

IO-07 5,8 MI 60 53,4 -- 

IO-07 8,8 MI 60 54,8 -- 

IO-08 2,8 MI 60 55,3 -- 

IO-08 5,8 MI 60 56,5 -- 

IO-08 8,8 MI 60 57,3 -- 

IO-09 2,8 MI 60 51,6 -- 

IO-09 5,8 MI 60 51,7 -- 

IO-09 8,8 MI 60 51,9 -- 

IO-10 2,8 MI 60 51,1 -- 
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IO-10 5,8 MI 60 51,6 -- 

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung für den Gewerbelärm zeigen, dass die Immissionsrichtwerte 

nach TA Lärm 1998 und damit auch die Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, im Beur-

teilungszeitraum TAG eingehalten werden. 

 

 

TABELLE 12 : Beurteilungspegel - Lr durch Gewerbelärm an ausgewählten Immissionsorten, 

 im Beurteilungszeitraum Nacht, Gesamtbelastung 

Immissionspunkt Nutzung Immissionsricht-
wert IRW 

Beurteilungspegel  
Lr  

Überschreitung 
des IRW 

Bezeich-
nung 

Aufpunkt-
höhe 

 nachts nachts  nachts 

 [m]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 

IO-01 2,8 MI 45 34,0 -- 

IO-01 5,8 MI 45 34,8 -- 

IO-02 2,8 MI 45 32,6 -- 

IO-02 5,8 MI 45 34,6 -- 

IO-03 2,8 MI 45 33,0 -- 

IO-03 5,8 MI 45 34,7 -- 

IO-04 2,8 MI 45 33,7 -- 

IO-04 5,8 MI 45 35,0 -- 

IO-05 2,8 MI 45 29,1 -- 

IO-05 5,8 MI 45 29,6 -- 

IO-05 8,8 MI 45 28,8 -- 

IO-06 2,8 MI 45 32,4 -- 

IO-06 5,8 MI 45 35,8 -- 

IO-06 8,8 MI 45 36,1 -- 

IO-07 2,8 MI 45 34,3 -- 

IO-07 5,8 MI 45 36,3 -- 

IO-07 8,8 MI 45 36,8 -- 

IO-08 2,8 MI 45 37,4 -- 

IO-08 5,8 MI 45 38,3 -- 

IO-08 8,8 MI 45 38,6 -- 

IO-09 2,8 MI 45 36,5 -- 

IO-09 5,8 MI 45 36,7 -- 

IO-09 8,8 MI 45 36,8 -- 

IO-10 2,8 MI 45 35,6 -- 

IO-10 5,8 MI 45 36,2 -- 
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Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung für den Gewerbelärm zeigen, dass die Immissionsrichtwerte 

nach TA Lärm 1998 und damit auch die Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, die 

durch die gewerbliche Gesamtbelastung verursacht werden, im Beurteilungszeitraum NACHT eingehal-

ten werden. 

 

 

 

In einer gesonderten Ausbreitungsberechnung wurden Beurteilungspegel berechnet, die sich einstellen 

würden, wenn gegebenenfalls auf den Betriebsgrundstücken der Bauschlosserei Kobs und der Bautak 

GmbH auch im Nachtzeitraum gearbeitet würde. 

Die graphische Darstellung des Isophonenverlauf für den Beurteilungszeitraum NACHT erfolgt mehrfarbig 

und flächendeckend in der PEGELKLASSENDARSTELLUNG- BILD 6. 

 

Die berechneten Beurteilungspegel werden in TABELLE 13 zur Beurteilung der schalltechnischen Situati-

on dem Immissionsrichtwert nach TA Lärm 1998 bzw. dem Orientierungswert für Mischgebiete des Beur-

teilungszeitraums NACHT, entsprechend DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 gegenübergestellt. 

 

TABELLE 13 : Beurteilungspegel - Lr durch Gewerbelärm an ausgewählten Immissionsorten, 

 im Beurteilungszeitraum Nacht, Gesamtbelastung Bestand zuzüglich fiktiver Nachtarbeit 

Immissionspunkt Nutzung Immissionsricht-
wert IRW 

Beurteilungspegel  
Lr  

Überschreitung 
des IRW 

Bezeich-
nung 

Aufpunkt-
höhe 

 nachts nachts  nachts 

 [m]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 

IO-01 2,8 MI 45 43,8 -- 

IO-01 5,8 MI 45 44,3 -- 

IO-02 2,8 MI 45 39,4 -- 

IO-02 5,8 MI 45 40,8 -- 

IO-03 2,8 MI 45 41,5 -- 

IO-03 5,8 MI 45 42,9 -- 

IO-04 2,8 MI 45 38,1 -- 

IO-04 5,8 MI 45 39,7 -- 

IO-05 2,8 MI 45 40,6 -- 

IO-05 5,8 MI 45 41,6 -- 

IO-05 8,8 MI 45 42,0 -- 

IO-06 2,8 MI 45 42,3 -- 

IO-06 5,8 MI 45 43,7 -- 

IO-06 8,8 MI 45 44,6 -- 

IO-07 2,8 MI 45 40,6 -- 



Herrmann  &  Partner    Bericht 327-E/2022 
Ingenieurbüro 
 
 

30 

IO-07 5,8 MI 45 41,9 -- 

IO-07 8,8 MI 45 43,0 -- 

IO-08 2,8 MI 45 39,2 -- 

IO-08 5,8 MI 45 40,5 -- 

IO-08 8,8 MI 45 40,9 -- 

IO-09 2,8 MI 45 36,6 -- 

IO-09 5,8 MI 45 36,7 -- 

IO-09 8,8 MI 45 36,9 -- 

IO-10 2,8 MI 45 35,7 -- 

IO-10 5,8 MI 45 36,4 -- 

 

Aus den Ergebnissen der Ausbreitungsrechnung für den Gewerbelärm geht hervor, dass die Immissi-

onsrichtwerte nach TA Lärm 1998 und damit auch die Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Bei-

blatt 1, im Beurteilungszeitraum NACHT eingehalten werden. 

 

 

 

 

10. EINZELEREIGNISBETRACHTUNG 

 

Um störende kurzzeitige Geräuscheinwirkungen für die benachbarte Umgebung zu vermeiden, ist nach 

TA Lärm abzusichern, dass einzelne kurzzeitige Überschreitungen des Immissionsrichtwertes tags um 

mehr als 30 dB(A) und nachts um mehr als 20 dB(A) nicht auftreten. 

 

Als lautes Einzelgeräusch mit einer hohen Pegelspitze wird für das Einzelereignis „Zuschlagen einer Kof-

ferraumklappe“ ein Schallleistungspegel LWA von 99,5 dB(A) angesetzt. Die Position der Schallquelle 

„Spitzenpegel Sp1“ befindet sich auf der Stellplatzfläche der BAUTAK GmbH in Nähe zur Grundstücks-

grenze der 24h - Senior Service GmbH. 

 

Als weiteres lautes Einzelgeräusch mit einer hohen Pegelspitze wird für das Einzelereignis „Entspan-

nungsgeräusch einer LKW-Druckluftbremse“ ein Schallleistungspegel LWA von 115,0 dB(A) angesetzt. 

Die Position der Schallquelle „Spitzenpegel Sp2“ befindet sich vor dem Hallentor der Edelstahlbauhalle 

auf dem Gelände der Bauschlosserei Kobs. 

 

 

Die Schallquellen Sp1 und Sp2 sind im BILD 1 - LAGEPLAN verzeichnet. Das Ergebnis der Berechnungen 

wird in der TABELLE  14 ausgewiesen. 
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TABELLE 14:  Einzelereignisbetrachtung 

Immissionspunkt Nutzung Maximal 
zulässiger 
Spitzen-

pegel 

Spitzenpegel 
LMAX am 

Immissionsort  

Spitzenpegel 
LMAX am Im-
missionsort   

Über-
schreitung  

 

Bezeichnung Aufpunkthöhe  Tag Sp1 - Tag Sp2 - Tag Tag 

 [m]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 7 

IO-01 2,8 MI 90 66,2 67,9 -- 

IO-01 5,8 MI 90 65,9 69,2 -- 

IO-02 2,8 MI 90 65,4 56,5 -- 

IO-02 5,8 MI 90 65,9 60,3 -- 

IO-03 2,8 MI 90 66,0 60,7 -- 

IO-03 5,8 MI 90 66,0 64,2 -- 

IO-04 2,8 MI 90 57,3 52,9 -- 

IO-04 5,8 MI 90 59,3 55,3 -- 

IO-05 2,8 MI 90 63,3 54,8 -- 

IO-05 5,8 MI 90 63,8 55,8 -- 

IO-05 8,8 MI 90 63,5 56,6 -- 

IO-06 2,8 MI 90 60,4 63,8 -- 

IO-06 5,8 MI 90 62,0 69,4 -- 

IO-06 8,8 MI 90 61,8 72,8 -- 

IO-07 2,8 MI 90 54,2 75,4 -- 

IO-07 5,8 MI 90 55,6 76,0 -- 

IO-07 8,8 MI 90 56,8 76,2 -- 

IO-08 2,8 MI 90 32,9 64,7 -- 

IO-08 5,8 MI 90 34,3 65,3 -- 

IO-08 8,8 MI 90 35,8 65,3 -- 

 

Den Ergebnissen der Spitzenpegelberechnung ist zu entnehmen, dass es in dem Beurteilungszeitraum 

TAG an keinem Immissionsort zu einer Überschreitung des maximal zulässigen Spitzenpegels kommen 

wird. 
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11. ZUSAMMENFASSUNG / ERGEBNISSE  
 

Mit der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird beabsichtigt die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für das Bauvorhaben – Gesundheits- und Ernährungszentrum – auf dem Grundstück 

Schwarzer Weg 12, in 17235 Neustrelitz zu schaffen. 

 

Die Planungsabsichten sehen für das zu untersuchende Gebiet vor, westlich des bereits bestehenden 

Gebäudes der 24h-SeniorService GmbH zwei weitere Gebäude jeweils für ein Gesundheits- und Ernäh-

rungszentrum und ein Seniorenheim und Pflegehotel zu errichten. Die Lage des Planungsgebiets ist in 

dem BILD 1 - LAGEPLAN dargestellt. 

 

In dieser schalltechnischen Untersuchung war zu untersuchen, ob es durch den Gewerbelärm aus den 

gewerblichen Nutzungen in der Nachbarschaft (Vorbelastung durch Gewerbe und Bebauungsplangebie-

te) und durch die Geräusche bei der Belieferung der geplanten Einrichtungen (Zusatzbelastung) zu 

schädlichen Umwelteinwirkungen kommen kann. 

 

Das untersuchte Planungsgebiet mit den Immissionsorten (IO-01 bis IO-10) ist im BILD 01 – LAGEPLAN 

abgebildet. 

 

Beurteilungszeitraum TAG  (06.00 – 22.00 Uhr) 

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung für den Gewerbelärm sind für den Beurteilungszeit-

raum TAG flächendeckend als mehrfarbige PEGELKLASSENDARSTELLUNG – BILD 3 dargestellt. 

 

Für einzelne konkrete Immissionsorte IO-01 bis IO-10 wurden die rechnerischen Einzelwerte für die Beur-

teilungspegel, als Ergebnis der Schallausbreitungsberechnung, in den TABELLE 11 aufgeführt und mit 

den entsprechenden Immissionsrichtwerten der TA Lärm 98 bzw. den Orientierungswerten nach DIN 

18005, Teil 1, Beiblatt 1, verglichen. 

 

Aus der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung ergibt sich, dass es durch den Gewerbelärm in 

dem Beurteilungszeitraum TAG an keinem der Immissionsorte zu einer Überschreitung der Immissions-

richtwerte nach TA Lärm 98 bzw. den Orientierungswerten nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, kommen 

wird. 

 

 

Beurteilungszeitraum NACHT  (22.00 – 06.00 Uhr) ohne fiktiver Nachtarbeit im Bestand 

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung für den Gewerbelärm sind für den Beurteilungszeit-

raum NACHT flächendeckend als mehrfarbige PEGELKLASSENDARSTELLUNG – BILD 4 dargestellt. 

 

Für einzelne konkrete Immissionsorte IO-01 bis IO-10 wurden die rechnerischen Einzelwerte für die Beur-

teilungspegel, als Ergebnis der Schallausbreitungsberechnung, in den TABELLE 12 aufgeführt und mit 

den entsprechenden Immissionsrichtwerten der TA Lärm 98 bzw. den Orientierungswerten nach DIN 

18005, Teil 1, Beiblatt 1, verglichen. 
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Daraus wird ersichtlich, dass es durch den Gewerbelärm in dem Beurteilungszeitraum NACHT an keinem 

der Immissionsorte zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 98 bzw. den Orien-

tierungswerten nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, kommen wird. 

 

 

Beurteilungszeitraum NACHT  (22.00 – 06.00 Uhr) mit fiktiver Nachtarbeit im Bestand 

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung für den Gewerbelärm sind für den Beurteilungszeit-

raum NACHT flächendeckend als mehrfarbige PEGELKLASSENDARSTELLUNG – BILD 6 dargestellt. 

 

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsrechnung (siehe TABELLE 13) zeigen, dass es unter den getroffe-

nen Annahmen zu den Emissionen im Nachtzeitraum (siehe Absatz 8.) durch den Gewerbelärm in dem 

Beurteilungszeitraum NACHT an keinem der Immissionsorte zu einer Überschreitung der Immissions-

richtwerte nach TA Lärm 98 bzw. den Orientierungswerten nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, kommen 

wird. 

 

 

 

Entsprechend der angesetzten Einzelereignisbetrachtung sind bei normalem Betrieb kurzfristige Ge-

räuschspitzen, welche den relevanten Immissionsrichtwert tags um mehr als 30 dB(A) überschreiten, 

nicht zu erwarten (siehe TABELLE 14). 

 

Textliche Festsetzungen im Bebauungsplan sind hinsichtlich des Immissionsschutzes nicht erforderlich.  

 

Die vorliegende Geräuschimmissionsprognose stellt eine gutachterliche Stellungnahme zum Vorhaben 

dar. Die immissionsschutzrechtlich verbindliche Beurteilung bleibt der zuständigen Genehmigungsbehör-

de vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

Seebad Heringsdorf, 12.02.2023 

   
 



Herrmann  &  Partner    Bericht 327-E/2022 
Ingenieurbüro 
 
 

34 

 

ANLAGE 1:   SCHALLEMISSION - ALLGEMEINE BEGRIFFE (NACH DIN 18005-1:2002-07) 
 

 

(Punkt-) Schallleistungspegel LW  

 zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhältnisses der Schallleistung P zur Bezugsschallleis-

tung P0  

 LW = 10  lg (P/P0)  [dB(A)] 

 P: Die von einem Schallstrahler abgegebene akustische Leistung (Schallleistung) 

 P0: Bezugsschallleistung (P0 = 1 pW = 10-12 Watt) 

 

Pegel der längenbezogenen Schallleistung L’W (auch „längenbezogener Schallleistungspegel“) 

 logarithmisches Maß für die von einer Linienschallquelle, oder Teilen davon, je Längeneinheit abge-

strahlte Schallleistung P’ 

 L’W = 10  lg (P’/10-12 Wm-1) [dB(A)/m] 

 Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L‘W = LW - 10 lg (L/1m)  

Schallleistung die von einer Linie mit der Länge L pro m abgestrahlt wird. Dabei ist vorausgesetzt, 

dass die Schallabstrahlung gleichmäßig über die gesamte Länge verteilt ist. 

 

Pegel der flächenbezogenen Schallleistung L’’W (auch „flächenbezogener Schallleistungspegel“) 

 logarithmisches Maß für die von einer flächenhaften Schallquelle, oder Teilen davon, je Flä-

cheneinheit abgestrahlte Schallleistung P’’ 

 L’’W = 10  lg (P’’/10-12 Wm-2)  [dB(A)/m²] 

 Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L‘‘W = LW - 10  lg (S/1m)  

Schallleistung, die von einer Fläche der Größe S pro m² abgestrahlt wird. Dabei ist vorausgesetzt, 

dass die Schallabstrahlung gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt ist. 

 

Modellschallleistungspegel LW,mod / L’W,mod / L’’W,mod 

 Im Berechnungsmodell zum Ansatz gebrachte Schallleistungspegel für Ersatzschallquellen komple-

xer zusammenhängender / zusammengefasster Anlagen und / oder technologischer Vorgänge.  

 Basis der Modellschallleistungspegel sind Werte aus der Literatur und / oder Ergebnisse die aus ori-

entierenden Messungen. 

 

 

Freiflächenverkehr und Ladevorgänge 

 

Die Emission des Freiflächenverkehrs wird rechnerisch nach folgender Beziehung ermittelt:  
 

ILSP = LWA,1h + 10*log(n) - 10*log(T) + KR dB(A) 

 

dabei bedeuten: LWA,1h zeitlich gemittelter Schalleistungspegel eines Fahrzeuges für 1m und 1h 

 n Anzahl der auf der Teilstrecke fahrenden Fahrzeuge  

 T Beurteilungszeitraum: Tag = 16 Stunden  

    Nacht = ungünstigste Nachtstunde 
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Der immissionsbezogene Schalleistungspegel für Ladevorgänge bestimmt sich: 

 

IPSP = LWA,1h + 10*log(n) - 10*log(T) + KR dB(A) 

 

dabei bedeuten:  LWA,1h  zeitlich gemittelter Schalleistungspegel eines Ladungsvorgangs bezogen auf 1h 

 n Anzahl der Be- und Entladungsvorgänge  

           T        Beurteilungszeitraum: Tag =16 Stunden   

      Nacht = ungünstigste Nachtstunde  

 

 

Modell - Schallleistungspegel 

 

L”WA,mod = LWA,1h + Ln + LT – LS  dB(A) 

 

dabei bedeuten:  LWA,1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für einen Vorgang pro Stunde  

 LT  Zeitkorrektiv, LT = 10 log (t / Tr), in dB 

 t  hier 1 Stunde 

 Tr  Beurteilungszeit in h 

 Ln  Ln = 10 log (n), in dB 

 n Anzahl der Vorgänge 

 LS Flächenkorrektur, LS = 10 log (S / S0), in dB mit S0 = 1 m² 

 

 

Parkflächenverkehr 

Grundlage zur Emissionsermittlung ist die Bayerische Parkplatzlärmstudie (5. Auflage). Entsprechend den 

dortigen Angaben, ergibt sich der immissionswirksame Flächenschallleistungspegel IFSP eines Parkplat-

zes aller Vorgänge (einschl. Durchfahranteil) aus folgender Gleichung: 

 

IFSP = Lw0 + KPA + KI + KD + 10 lg (N  n) - 10 lg (S / 1m²) + KR dB(A) 

 
dabei bedeuten: 

 Lw0 Ausgangsschallleistungspegel für 1 Bewegung/Stunde auf einem P+R Parkplatz 

   [63 dB(A)] 

 KPA Zuschlag je nach Parkplatzart 

 KI Zuschlag für Taktmaximalpegelverfahren 

 KD Zuschlag für Schallanteil durchfahrender Kfz ;  KD = 10 lg (1 + ng /44);   ng   150 

 ng Anzahl der Stellplätze des gesamten Parkplatzes 

N Anzahl der Bewegungen / Stellplatz und Stunde 

 n Anzahl der Stellplätze des Parkplatzes od. der Gästebetten oder die Netto- 

  Verkaufsfläche/10m² oder die Netto-Gastraumfläche/10m² 

 S Gesamtfläche bzw. Teilfläche des Parkplatzes in m² 

 KR Korrektur für Stunden mit erhöhter Empfindlichkeit 
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ANLAGE 2: BEGRIFFSERKLÄRUNG ZUR SCHALLIMMISSION 

 

Immission Einwirkung von Geräuschen an einer bestimmten Stelle 

 

Immissionsrichtwert kennzeichnet die gesetzlich festgelegte, zumutbare Stärke von  

(IRW)  Geräuschen, bei welcher im allgemeinen noch keine Störungen, 

  Belästigungen bzw. Gefährdungen für Menschen erfolgen 
 

Mittelungspegel LAFTm A-bewerteter, zeitlicher Mittelwert des Schallpegels an einem Punkt  

  (z.B. am IP), ermittelt nach dem Taktmaximalverfahren 

 

 

Beurteilungspegel Lr  nach TA Lärm 98 definierter Pegel; für eine  Geräuschquelle wie 

folgt: Der Beurteilungspegel Lr ist gleich dem Mittelungspegel LAFT,m 
des Anlagengeräusches plus (gegebenenfalls) Zu- und Abschlägen für 

Ruhezeiten und Einzeltöne plus (gegebenenfalls) Pegelkorrektur für die 

Zeitbewertung entsprechend der Beurteilungszeit. 

 

 

 

Algorithmus zur Berechnung des Beurteilungspegels L r  gemäß TA – Lärm 1998 

 

L
T

Tr
r j

N

j

L C K K KAeq j met T j I j R j 


   
10

1
10

1

0 1
lg[ ]

, ( ), , , ,  

Tr = 
j

N




1

 Tj  = 16 h tags; 1 h nachts 

 

dabei bedeuten: Tj  =  Teilzeit j 

 N  = Zahl der gewählten Teilzeiten 

 LAeq,j = Mittelungspegel während der Teilzeit Tj 

 Cmet = metereologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2, Entwurf Ausgabe 

   September 1999, Gleichung (6) 

 

 KT,j = Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit nach der TA-Lärm 

   (1998), Abschnitt A.3.3.5 in der Teilzeit j 

(Treten in einem Geräusch während bestimmter Teilzeiten Tj ein oder mehrere Töne hörbar hervor oder ist das Geräusch informa-

tionshaltig, so beträgt der Zuschlag KT,j für diese Teilzeiten je nach Auffälligkeit 3 oder 6 dB.) 

 

 KI,j = Zuschlag für Impulshaltigkeit nach der TA-Lärm (1998) Abschnitt 

   A.3.3.6 in der Teilzeit Tj  

(Enthält das zu beurteilende Geräusch während bestimmter Teilzeiten Tj Impulse, so beträgt KI,j für diese Teilzeiten: KI,j = LAFTeq,j - LAeq,j 

LAFTeq = Taktmaximal-Mittelungspegel mit der Taktzeit T = 5 Sekunden)  
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 KR,j = Zuschlag von 6 dB für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (nicht für Ge-

werbe- und Mischgebiete): 

  an Werktagen: 06.00 - 07.00 Uhr 

   20.00 - 22.00 Uhr 

  an Sonn- und Feiertagen: 06.00 - 09.00 Uhr 

   13.00 - 15.00 Uhr 

   20.00 - 22.00 Uhr 

 

(Von der Berücksichtigung des Zuschlages kann abgesehen werden, soweit dies wegen der besonderen örtlichen Verhältnisse unter 

Berücksichtigung des Schutzes vor schädlichen Umwelteinflüssen erforderlich ist.) 
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ANLAGE 3: ANTEILIGE BEURTEILUNGSPEGEL  

 

Tageszeitraum 
 

Emittent Quelle Lw.mod KI KT KR

Lr,an,IO-05, 
3.OG

Lr,an,IO-06, 
3.OG

Lr,an,IO-07, 
3.OG

Lr,an,IO-08, 
3.OG

dB(A) dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14

1-GI1 Lw " 65,0 0,0 0,0 0,0 38,5 38,3 40,3 40,7

1-GI2 Lw " 65,0 0,0 0,0 0,0 43,2 43,3 44,4 46,3

60-GE Lw " 65,0 0,0 0,0 0,0 38,0 41,0 41,5 41,6

60-SO Lw " 65,0 0,0 0,0 0,0 45,8 49,2 50,1 50,9

8-GE Lw " 60,0 0,0 0,0 0,0 41,6 43,4 43,7 43,0

8-MI1 Lw " 55,0 0,0 0,0 0,0 27,6 28,9 29,0 28,9

8-MI2 Lw " 55,0 0,0 0,0 0,0 36,7 37,3 37,3 36,1

BG1 Lw " 66,3 0,0 0,0 0,0 20,6 28,6 32,7 28,7

BG2 Lw " 63,3 0,0 0,0 0,0 42,9 21,4 14,1 12,2

F01 Lw " 77,0 0,0 0,0 0,0 34,5 44,7 51,2 53,1

F02 Lw " 77,0 0,0 0,0 0,0 27,1 33,2 37,3 35,0

F03 Lw " 44,0 0,0 0,0 0,0 11,3 25,9 33,3 9,4

F04 Lw " 77,0 0,0 0,0 0,0 30,1 39,0 39,7 30,0

F05 Lw " 41,0 0,0 0,0 0,0 6,2 29,1 28,0 3,0

P1 Lw " 47,0 0,0 0,0 0,0 10,6 18,8 22,6 21,4

P1-zu Lw ` 48,5 0,0 0,0 0,0 25,6 28,1 27,7 21,2

P2 Lw " 47,7 0,0 0,0 0,0 30,0 28,5 22,8 6,8

P2-zu Lw ` 48,5 0,0 0,0 0,0 23,4 22,7 18,5 6,0

ST-L Lw ` 66,2 0,0 0,0 0,0 30,9 44,0 43,2 31,0

ST1+WU1 Lw " 67,5 0,0 0,0 0,0 35,0 44,5 50,6 52,3

ST2+WU2 Lw " 59,5 0,0 0,0 0,0 44,9 45,3 42,1 27,7

T01 Lw ` 60,2 0,0 0,0 0,0 36,5 39,6 39,4 37,3

T01-R Lw ` 62,0 0,0 0,0 0,0 19,5 29,5 35,5 37,9

T02 Lw ` 54,1 0,0 0,0 0,0 39,3 30,8 26,0 13,5

WU2 Lw " 65,1 0,0 0,0 0,0 47,5 29,2 18,3 16,2
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Nachtzeitraum 
 

Emittent Quelle Lw.mod KI KT

Lr,an,IO-05, 
3.OG

Lr,an,IO-06, 
3.OG

Lr,an,IO-07, 
3.OG

Lr,an,IO-08, 
3.OG

dB(A) dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

1 2 3 8 9 11 12 13 14

1-GI1 Lw " 50,0 0,0 0,0 23,5 23,3 25,3 25,7

1-GI2 Lw " 50,0 0,0 0,0 28,2 28,3 29,4 31,3

60-GE Lw " 50,0 0,0 0,0 23,0 26,0 26,5 26,6

60-SO Lw " 50,0 0,0 0,0 30,8 34,2 35,1 35,9

8-GE Lw " 50,0 0,0 0,0 31,6 33,4 33,7 33,0

8-MI1 Lw " 35,0 0,0 0,0 7,6 8,9 9,0 8,9

8-MI2 Lw " 40,0 0,0 0,0 21,7 22,3 22,3 21,1

FP1 Lw " 49,0 0,0 0,0 42,2 42,7 37,7 23,6

FP2 Lw " 49,0 0,0 0,0 35,6 42,0 42,7 39,0

BG1 Lw " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BG2 Lw " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F01 Lw " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F02 Lw " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F03 Lw " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F04 Lw " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F05 Lw " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P1 Lw " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P1-zu Lw ` 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P2 Lw " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P2-zu Lw ` 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ST-L Lw ` 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ST1+WU1 Lw " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ST2+WU2 Lw " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T01 Lw ` 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T01-R Lw ` 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T02 Lw ` 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WU2 Lw " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Betrifft:   Schalltechnische Untersuchung 327 E -2022 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

     „Gesundheits- und Ernährungszentrum“ , Schwarzer Weg 12, in 17235 Neustrelitz 

 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Lehmann, 

 

hinsichtlich der Fragestellungen zu den Entwicklungsmöglichkeiten der Gewerbebetriebe auf 

den benachbarten Betriebsgrundstücken (Stahlschlosserei Kobs und Bautak GmbH) lassen sich 

aus den Ergebnissen der o.g. schalltechnischen Untersuchung folgende Aussagen ableiten: 

 

Die Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten IO-06 bis IO-08, welche direkt 

zum Metallbaubetrieb ausgerichtet sind, liegen im Tageszeitraum mindestens 3 dB(A) unter 

den Immissionsgrenzwerten für Mischgebiete; siehe Tabelle 11 bzw. Bild 3. 

Dem entsprechend kann angenommen werden, dass der Umfang der gewerblichen Tätigkeiten 

auf dem Gelände der Stahlschlosserei Kobs im Tageszeitraum deutlich ausgeweitet werden 

kann, denn eine weitere Erhöhung des Beurteilungspegels um 3 dB(A), d.h. bis zum Erreichen 

des Immissionsgrenzwertes für Mischgebiete, ergibt sich erst nach Verdopplung der 

Schallemissionen.  

 

 

Um Aussagen über die schalltechnische Situation treffen zu können, die sich einstellen würde, 

wenn gegebenenfalls auf den benachbarten Betriebsgrundstücken auch im Nachtzeitraum 

gearbeitet würde, wurden für die Freiflächen der beiden Gewerbebetriebe Bauschlosserei Kobs 

und der Bautak GmbH durch itterative Berechnungen die möglichen Flächenschallpegel FP1 

und FP2 ermittelt. 
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Unter Berücksichtigung der gewerblichen Vorbelastung aus den Bebauungsplänen wurde für 
diese Flächen der maximal mögliche Flächenschallpegel mit L``WA mod  =  49,0 dB(A)/m² 

ermittelt. 

Dieser Wert entspricht in seiner Größenordnung ungefähr den Flächenschallpegeln, die für die 

in der Umgebung befindlichen Bebauungsplangebiete 1/91, 8/91 und 60/08 mit 50 dB(A)/m² 

festgesetzt wurden. 

 

 

Die Schallausbreitungsberechnung mit diesen Flächenschallpegeln hat ergeben, dass die 

Einhaltung des zulässigen Immissionsrichtwertes für den Nachtzeitraum von 45 dB(A) gegeben 

ist; siehe Tabelle 13 bzw. Bild 6. 

 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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